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1 Einleitung  

1.1 Ausweisung des Natura 2000 Schutzgebiets 

Das Land Steiermark hat den „Schluchtwald der Gulling“ als Natura 2000-Gebiet nach der 
Flora-Fauna-Habitat Richtlinie [FFH] 92/43 EWG als vorgeschlagenes Gebiet mit gemein-
schaftliche Bedeutung [v-GGB] der Europäischen Kommission genannt.  
Im Standarddatenbogen wurden folgende Lebensraumtypen des Anhang 1 der FFH-RL aus-
gewiesen: 
9410 Bodensaurer Fichtenwald 
91E0* Erlen-, Eschen-, Weidenauen (prioritärer LRT) 
9180* Hang- und Schluchtmischwälder (prioritärer LRT) 
9130 Mullbraunerde-Buchenwald 
9110 Hainsimsen-Buchenwald 
 
Laut Beschluss der Landesregierung sind für die Einrichtung des in den Gemeinden Aigen 
im Ennstal und Oppenberg gelegenen Schutzgebietes, die fehlenden Grundlagen innerhalb 
von 12 Monaten zu erheben. Des weiteren ist aufbauend auf alle nach den Kartierungsarbei-
ten vorliegenden Informationen, ein kombinierter Waldfachplan zur Natura 2000 Manage-
mentplanung erstellen zu lassen. Bei der Erarbeitung der Maßnahmen ist auf eine realisti-
sche Umsetzbarkeit zu achten.  
 
 

1.2 Gesetzliche Grundlagen  

Gesetzliche Grundlagen für das vorliegende Projekt sind: 
 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Gemeinschaftsrecht) 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 (Abl. EG Nr. L 206 vom 22.7.1992), zu-
letzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27.10.1997 (Abl. EG L 3075 vom 
8.11.1997) Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (kurz FFH-Richtlinie). 
Das ggst. Schutzgebiet wurde seitens der Steiermärkischen Landesregierung nominiert und 
mittels Natura 2000 Standarddatenbogen (Data Form Kennziffer AT 2227000, Ausfülldatum 
03/1998, Vorschlag 07/1998) als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen. 
Eine Nominierung nach Vogelschutz-Richtlinie (VSchRL 79/409/EWG) erfolgte nicht. 
Das Schutzgebiet „Schluchtwald der Gulling“ soll nach Vorliegen des Managementplans per 
Verordnung erlassen werden. Die Schutzgebietsgrenze beschreibt die äußere Umschließen-
de des Schutzgebiets innerhalb derer, die vorkommenden Schutzobjekte den Bestimmungen 
von Natura 2000 unterliegen. 
Schutzobjekte sind jene Arten oder Lebensraumtypen, die im Regelwerk Natura 2000 in den 
Anhängen der FFH-Richtlinie oder Vogelschutz-Richtlinie als schützenswert angeführt sind. 
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Steiermärkisches Naturschutzgesetz (Landesgesetz)  
Das Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976 regelt im § 1, dass der Schutz der Natur, der 
Schutz und die Pflege der Landschaft sowie die Erhaltung und Gestaltung der Umwelt als 
Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere zum sachlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gehört. Insbesondere fallen unter die Bestimmungen dieses 
Gesetzes der Schutz und die Pflege auch von Gebieten, die Teil des kohärenten europäi-
schen ökologischen Netzes "NATURA 2000" sind (Europaschutzgebiete). 
Nähere Bestimmungen zu Begriffsdefinitionen, Artenschutz, Gebietsausweisungen und Ver-
träglichkeitsprüfungen zu Natura 2000 sind in den § 13 ff. LNatSchG 1976 geregelt. 
 
Forstgesetz 1975 idgF (Bundesgesetz) 
Laut § 10 FG 1975 idgF. ist der Waldfachplan [WFP] ein vom Eigentümer oder von hiefür in 
Betracht kommende Stellen erstellter forstlicher Plan, der Darstellungen und Planungen für 
den Interessensbereich des Planungsträgers enthält.  
Aus forstrechtlicher Sicht kann der WFP auch in den Waldentwicklungsplan [WEP] integriert 
werden. Allerdings können in diesem Fall die Planungen des WFP nicht über den für den 
WEP geltenden Rahmen hinaus gehen (vgl. Jäger, F. 2003. Kommentar zum Forstrecht § 10 
Abs. 1, Seite 71, Pkt. 3), so dass im hoheitlichen Sinne die „Verrechtlichung“ des WFP (als 
Natura 2000 – Managementplan) nach Naturschutzgesetz bzw. Gemeinschaftsrecht (z.B. 
Aufnahme in die N2000-Schutzgebiets-VO) wohl von größerer Bedeutung ist. 
 
 

1.3 Auftraggeber 

Auftraggeber ist das Land Steiermark, per Adresse Amt der Steiermärkischen Landesregie-
rung, Fachabteilung 13 C, Karmeliterplatz 2, 8010 Graz. 
 
 

1.4 Auftragnehmer  

Auftragnehmer ist die Planungsgesellschaft Diehl GmbH, Weilburgstraße 16A, 2500 Baden. 
Für vegetationskundliche Aufnahmen und Bearbeitung wurde seitens der Planungsgesell-
schaft Diehl GmbH die Arbeitsgruppe Vegetationskunde mit Dipl. Biol. Markus Sichler, 
Zanklweg 8 in D-83224 Grassau im Rahmen eines Werkvertrags beauftragt.  
 

1.5 Ziel des Projektes  

Ziel und Auftrag ist die Erstellung eines Waldfachplans [WFP] für das Natura 2000 Schutz-
gebiet „Schluchtwald der Gulling“. Da es sich nahezu ausschließlich um Schutzgüter bzw. 
Lebensraumtypen handelt, die im weiteren Sinne aus Waldgesellschaften bestehen, ist vor-
gesehen den Managementplan in der Form eines Waldfachplans zu erstellen.  
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Der WFP umfasst eine naturschutzfachlich-waldbauliche Erfassung und Darstellung des Ist-
Zustandes der Waldflächen im nominierten Schutzgebiet. Die im Anhang der FFH-Richtlinie 
definierten Lebensraumtypen werden ausgewiesen und deren Erhaltungszustand entspre-
chend der vorgegebenen Erfassungsmethodik bewertet. Entsprechend der dabei festgestell-
ten ökologischen Defizite sind Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung abzuleiten 
bzw. planen.  
Die Maßnahmenplanung orientiert sich auch an technisch und wirtschaftlicher Umsetzbar-
keit, zu deren Beurteilung auch eine Kostenkalkulation durchzuführen ist. 
 
 

1.6 Auftragsinhalte 

Der Gesamtauftrag wurde im Verhandlungsverfahren gemäß ÖNORM 2050 seitens der Na-
turschutzabteilung des Landes (FA 13C) öffentlich ausgeschrieben. Mit der Durchführung 
folgender Bearbeitungsinhalte wurde laut Angebot die Planungsgesellschaft Diehl GmbH 
beauftragt: 
1. Vorbereitung: Datenübernahme, Literaturstudium vorhandener Untersuchungen. Erstel-

len Kartiergrundlagen und Aufnahmeformulare für Außenaufnahmen. 
2. Inhaltliche Untersuchungen: Außenaufnahmen mit Aufnahme waldbaulicher, 

ertragskundlicher und standörtlicher Daten, sowie vegetationsökologische Aufnahmen. 
Bewertung des Ist-Zustandes, Maßnahmenplanung und Kostenkalkulation.  

3. Zusammenführen der Ergebnisse: Darstellung der Kartierungs-, Aufnahmeergebnisse 
für alle Schutzgüter bzw. Lebensraumtypen. Prioritätenreihung entsprechend Gefähr-
dung und Repräsentanz. Abstimmung der Schutzziele und Maßnahmen für alle Schutz-
güter.  

4. Kartographie: Scannen, digitalisieren, georeferenzieren und Layoutgestaltung. Korrek-
turplots zur Abstimmung mit Auftraggeber. Fertigstellung von Themenkarten (1:5.000, 
grundstücksscharf) mit Darstellung der Lebensraumtypen, der Erhaltungszustände und 
Störfaktoren, der Schutzziele und Managementmaßnahmen.  

5. Datenbank Natura 2000: Manuelle Eingabe laut Pflichtenheft in Oracle-Datenbank. Kor-
rektur und Plausibilitätsprüfung. 

6. Abstimmung mit Grundeigentümer: Vorinformationsveranstaltung. Information der 
Grundeigentümer zu den Kartierergebnissen und Maßnahmenplanung in Einzel- bzw. 
Gruppengesprächen. Verfassen Ergebnisprotokolle dazu und Vorlage der Abstim-
mungsergebnisse beim Auftraggeber.  

7. Projektkonferenzen: Vor- und Nachbereiten der Konferenzen mit Projektpräsentationen, 
Tischvorlagen, Nachbereitung mit Ergebnisprotokollen, Überarbeitung Projektunterlagen 
laut Konferenzergebnissen. 

8. Berichterstellung: Zwischenberichte, Vorlage und Abstimmung Entwurf des Endberichts 
und Ausgabe Endbericht.  
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1.7 Chronologie des Projektes 

Am 05. Mai 2004 erfolgte die beschränkte Ausschreibung eines Waldsfachplans durch die 
Naturschutzabteilung FA 13 C. Nach Angebotslegung wurde der Auftrag am 02. Juli 2004 
vergeben. 

Am 08. Juli 2004 1. Bürgerpräsentation in Aigen im Ennstal, im Rahmen derer den Bürgern 
und Waldbesitzern die Vorgangsweise der Erstellung des Waldfachplans erläutert wurde. 

Anschließend erfolgten die Datenübernahme und Vorbereitung der Außenaufnahmen, wel-
che von 4. bis 20. August 2004 erfolgten. Nachkartierungen bzw. Überprüfungen erfolgten 
am 6. / 7. September 2004. 

Nach ersten Auswertungen und anhand von Entwurfsplänen, wurde bei der 1. Projektkonfe-
renz die Zwischenergebnisse und Ergebnisse der Außenaufnahmen in Graz am 29.10.2004 
präsentiert. Dabei wurde der Zwischenbericht, bestehend aus der Präsentation, den Akten-
vermerken und Protokollen, sowie der überarbeiteten Aufstellung der Schutzziele und Maß-
nahmenstandards, vorgelegt. 

Des weiteren erfolgte am 3. / 4. November 2005 die Teilnahme an der vom BMLFuW veran-
stalteten Tagung zum „Waldfachplan“ in Bruck an der Mur und die Präsentation des ggst. 
Projekts im Rahmen der Exkursion. 

Die 2. Information der Waldbesitzer und Eigentümerabstimmung fand am 29.11.2004 in Ai-
gen, Gasthaus Fritz statt. Vorausgegangen war eine Aussendung an jeden von einem 
Schutzobjekt betroffenen Waldbesitzer mit eine Planauszug und einer Beschreibung . 

Am 03. März 2005 wurde bei Amt der Steiermärkischen Landesregierung FA 13 C nach 
Vorlage eines Konzeptes zum Endbericht (Redaktionsplan), der Aufbau und Inhalt des End-
berichts zum Managementplan, des Kartenwerks und Flächenbuchs (Einzelflächenbe-
schreibung) abgestimmt.  

Die Vorlage des Entwurfs des Endberichts ist für Anfang Juni vorgesehen. Im Anschluss 
und erfolgte gegebenenfalls die Überarbeitung und Endfertigung des Endberichts. Sofern 
eine Schlusspräsentation vorgesehen ist, kann diese im Rahmen der 3. Projektkonferenz 
erfolgen. 
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2 Methodik 

2.1 Vorarbeiten 

Folgende Vorarbeiten, im wesentlichen zur Vorbereitung der Außenaufnahmen und Einarbei-
tung in das Untersuchungsgebiet, wurden durchgeführt: 
 Datenübernahme: Prüfen auf Vollständigkeit, Format-Abgleich 
 Erstellen Kartiergrundlage (Krokies) für Außenaufnahmen: DKM, Höhenschichten, We-

genetz, Gebietsgrenzen übertragen in Orthophoto, Maßstab 1:5.0001. 
 Erstellen Aufnahmeformulare bzw. Übernahme der Standarddatenbogen, Vervielfältigen 

für Außenaufnahmen. 
 
 

2.2 Außenaufnahmen  

2.2.1 Zweistufige Vorgangsweise  

Die Außenaufnahmen erfolgten im August 2004. Sie wurden, aufgrund der unterschiedlichen 
Arbeitsabläufe und auf einander aufbauender Erhebungen, nach einer anfänglichen gemein-
samen Begehung zur Gebietseinweisung, zweistufig getrennt nach vegetationskundlichen mit 
anschließenden forstlichen Aufnahmen der voraussichtlichen LRT-Fläche2 durchgeführt.  
Zur Erstellung des vegetationskundlichen Kartierschlüssels erfolgte eine Erstbegehung und 
Stichprobenaufnahmen. Anschließend wurde flächig die potentielle und aktuelle Vegetation 
kartiert, aus deren Vergleich die LRT-Flächen unter Berücksichtigung der Angaben der UBA-
Richtlinie abzuleiten waren. Die LRT-Flächen wurden dann im Rahmen der forstlichen Auf-
nahmen entsprechend der im Aufnahmeformular Abb. 2 angeführten Merkmale erfasst.  
Vereinzelt erfolgte nach Vorliegen der Flächenaufnahme trotz weitreichender Übereinstim-
mung der aktuellen mit der potentiellen natürlichen Vegetation keine Ausweisung als LRT. 
Entsprachen die Messergebnisse oder die Flächengröße nicht den Mindestanforderungen 
der UBA-Richtlinie3 wurde von eine Ausweisung als LRT-Fläche abgesehen. 
Bei einzelnen Flächen wurde die Ausweisung nach Vorliegen genauerer Aufnahmeergebnis-
se (v.a. Baumartenanteile, Flächengrößen) und Klärung der speziellen methodischen Frage-
stellungen (siehe Kap. 2.6.) im Rahmen einer erneuten Begehung im September 2004 über-
prüft und überarbeitet. 
 

                                                 
1 Von der ursprünglich vorgesehenen Übernahme relevanter Kartendarstellungen aus der Studie zur Naturnähe des Schlucht-
waldes Gulling (K RCHMEIR – KOCH 1996) zum späteren Karten-Gelände Vergleich für die Außenaufnahmen des ggst. Projektes 
wurde abgesehen, da zum einen die Projektgebiete nicht identisch waren und zum anderen Ergebnisse im Bereich der Vegeta-
tionskunde abweichen (siehe Kap. Spezielle methodische Fragestellungen). 
2 Teilweise war zu endgültigen Flächenausweisung eine wiederholte Abstimmung (v.a. Methodische Fragen und Verhältnismä-
ßigkeit der anzuwendenden Parameter) und Rückkopplung mit weiteren Ergebnissen (Flächengröße) notwendig. 
3 Unterschreitung der Mindestansprüche zur Ausweisung des Erhaltungszustandes C 



Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 13 C 
Managementplan zum Natura 2000-Gebiet „Schluchtwald der Gulling“, 

Fachbeitrag Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
 

 

 

 
Planungsgesellschaft Diehl GmbH.  Seite 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 1. Ablaufdiagramm zur Vorgangsweise der Flächenausweisung und Maßnahmenplanung 

 
 

2.2.2 Vegetationskundliche Kartierung 

2.2.2.1 Vorgangsweise 

Im Zuge der Bearbeitung des Waldfachplanes NATURA 2000-Schutzgebiet „Schluchtwald 
der Gulling“ wurde im August 2004 eine flächendeckende Vegetationskartierung durchge-
führt. Um eine repräsentative Übersicht über den aktuellen Vegetationskomplex und die 
Pflanzengesellschaften des Untersuchungsgebietes zu erhalten, führten die Kartierer im Au-
gust 2004 einige gemeinsame Geländebegehungen durch. 
Hierbei wurde nicht nur der aktuelle Bestand der Pflanzengesellschaften nach Grabherr et. 
al. (1993) aufgenommen, sondern auch die potentiellen natürlichen Waldgesellschaften in 
Forsten bzw. Sukzessionsflächen festgestellt. Zur Abgrenzung der Vegetationseinheiten 
wurden die diagnostischen Arten und Artengruppen aus Grabherr et. al. (1993) herangezo-
gen. 
Aus der gewonnenen Geländekenntnis wurde ein Kartierschlüssel angefertigt, wobei in zona-
le und azonale Vegetationseinheiten unterschieden wurde (siehe unten). Dieser Schlüssel 
wurde während der anschließenden Geländearbeit, im Rahmen derer eine flächige Kartie-
rung der aktuellen und potentiellen Vegetation des Schutzgebietserfolgte, immer wieder er-
gänzt und verbessert. Kritische, schwer einzuordnende Bestände, meist forstlich stark über-
prägt, wurden mittels der Artenkombination im Unterwuchs, der Bodenverhältnisse und an-
deren Standortfaktoren zugeordnet. 

MAßNAHMEN 

Geländeaufnahmen 

Aktuelle Vegetation Potentielle Vegetation 

LEBENSRAUMTYP 

vergleichen

bewerten

ableiten 

KALKULATION 

Einstufung entsprechend der Bewertung
der UBA-Richtlinie

Ausweisung gemäß Mindestanforderung
der UBA-Richtlinie 

ERHALTUNGSZUSTAND 

1. Stufe - Flächenausweisung 

2. Stufe - Flächenaufnahme 
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(Erhalt / Aufbau Tot- bzw. Altholz) werden passive Maßnahmen (d.h. ohne Handlungsanwei-
sung) angeführt6. 
Die Festlegung von Maßnahmenstandards und die gleichrangige Verwendung unterschiedli-
cher „Maßnahmentypen“ (aktive, passive, zielbeschreibend ....) hat gegenüber der Verwen-
dung eines alternativen strukturierten Maßnahmenprogramms7 den Vorteil der einfacheren 
Anwendung. 
Der Katalog wurde im Zuge der Projektbearbeitung um einige Maßnahmen erweitert, welche 
für die Entwicklung der Schützgüter im Schluchtwald der Gulling geeignet sind8.  
 
 

2.4 Auswertung und Dokumentation 

2.4.1 Bewertung Erhaltungszustand 

Die FFH-RL formuliert in Art. 2 Abs. 2 als generelles Ziel „ ... einen günstigen Erhaltungszu-
stand der natürlichen Lebensräume und der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von ge-
meinschaftlichen Interesse zu bewahren oder wieder herzustellen.“ 
Somit ist einerseits der konservierende Arten- und Biotopschutz angesprochen, andererseits 
wird auch in weiteren Zielformulierungen ein dynamischen Entwicklungsaspekt verfolgt, der 
aber nicht näher detailliert ausgeführt wird. 
 
Die Bewertung des Erhaltungszustandes der jeweiligen LRT-Fläche erfolgte nach den „...... 
Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der 
Natura 2000-Schutzgüter“ (UBA 2004, kurz UBA-Richtlinie). In begründeten Einzelfällen 
wurden von den Vorgaben der UBA-Richtlinie abgewichen (siehe Kap. 2.5.5.). 
Die zusammenfassende Bewertung für die einzelnen Lebensraumtypen über das gesamte 
Schutzgebiet erfolgte durch gewichtete Mittelwertbildung. Dabei werden die ordinalen Ska-
lenwerte A, A/B, B usw. numerischen Werten (Wertstufen A=1, A/B=2; B=3 usw.) zugeordnet 
und flächengewichtet der arithmetische Mittelwert der Einzelwerte für die Erhaltungsstufen 
der Einzelflächen errechnet9.  
Nach der selben Vorgangsweise wird der Gesamterhaltungszustand des Schutzgebietes 
ermittelt, wobei spätestens dabei eine sinnvolle Beurteilung nur unter Berücksichtigung der 
Erhaltungszustände der einzelnen LRT möglich ist. Selbst wenn der Mittelwert der Erhal-
tungszustände eine gute Ausprägung ausweist, wäre eine möglicher schlechter Erhaltungs-

                                                 
6 Welche konkreten Maßnahmen werden mit "naturnaher Waldwirtschaft" verbunden und wie sind deren Kosten für eine konkre-
te Fläche zu kalkulieren, wenn keine konkrete Handlungsanweisung damit verbunden ist? Andererseits wird diese "Maßnahme" 
seitens des Eigentümers u.U. als Vorschreibung betrachtet und Unterlassung des altersklassenweisen Kahlschlagsbetriebes 
(sofern im Rahmen der forstgesetzlichen Grenzen ausgeführt) als Entschädigungsanlass gesehen. 
7 Maßnahmenprogramm (Matrix-Aufbau), welches eine Einteilung in Schutzziele (vgl. Entwicklungsziele, langfristig), Maßnah-
menziele (Sanierungsziele, mittel-kurzfristig), konzeptionelle Maßnahmen (passive bzw. allgemeine, Richtlinien) und konkrete 
Maßnahmen berücksichtigt. Im Rahmen dieser Struktur kann auf der untersten Ebene (tlw. auch auf Ebene konzeptioneller 
Maßnahmen) eine fundierte Kostenschätzung erfolgen.  
8 Beseitigen randlicher Bestockung (wesentlich bei kleinflächigen LRT-Flächen, die von azonalen Waldgesellschaften mit 
Hauptbaumarten geringerer Höhe geprägt sind), Auszug einzelner Baumarten im Zuge von Erntemaßnahmen (aufgrund anfal-
lenden Nutzholzes kalkulatorisch relevant) und Außernutzungsstellung nach einmaliger Maßnahmenumsetzung. 
9 EHZ-Mittel = (EHZ 1 x Fläche 1 + ..... + EHZ n x Fläche n) / Summe Fläche 1-n 
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zustand ganzer LRT – auch wenn er statistisch durch den hervorragenden Zustand anderer 
LRT kompensiert wird – unter Umständen naturschutzfachlich fatal zu bewerten. 
Die o.a. Vorgangsweise der gewichteten Mittelwertbildung entspricht der in der UBA-
Richtlinie vorgesehenen Methode der gewichteten Summation (vgl. ebenda Kap. 2.1.5. Syn-
these der Indikatoren, S. 15). 
 
 

2.4.2 Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

Die Festlegung der Schutzziele für die einzelne LRT-Fläche erfolgte unter Berücksichtigung 
der im Zuge der Geländeaufnahmen festgestellten ökologischen Defizite, d.h. der Abwei-
chungen von denen für einen günstigen Erhaltungszustand charakteristischen Merkmalen. 
Die Definition der Schutzziele erfolgte unter Berücksichtigung der Unterteilung in Erhaltungs- 
und Entwicklungszielen. Das Schutzziel „Erhalt I“ wurde für LRT-Flächen mit sehr guten Er-
haltungszustand A oder A/B vergeben, bei denen im Sinne eines Bestandesschutzes auf-
grund gegebener optimaler Situation keine Maßnahmen (auch nicht im Sinne einer Unterlas-
sung aufgrund erkennbarer konkreter Gefährdungen) notwendig sind.  
Im Gegensatz dazu ist das Schutzziel „Erhalt II“ für Flächen zu vergeben, deren vorhandene 
Strukturen (v.a. Altholz-/ Totholzanteil) zwar noch Defizite aufweisen, aber aufgrund erkenn-
bar günstiger Voraussetzungen10 bei ungestörter Entwicklung, keines aktiven Eingriffs son-
dern der Vorbeugung von Störungen der gewünschten Entwicklung11 bedürfen. 
Die Einteilung der Schutzziele zur (aktiven) Entwicklung im Sinne einer Verbesserung des 
aktuellen Erhaltungszustandes, erfolgte anhand der hauptsächlich vorgefundenen zu besei-
tigenden naturschutzfachlichen Defizite und bzgl. der dazu geeigneten, thematisch verbun-
denen Maßnahmen. 
Gemäß der o.a. Strukturierung ist bei der Festlegung des Schutzziels nur eine Kombination 
verschiedener Entwicklungsziele für eine homogene Teilfläche eines LRT, aber keine gleich-
zeitige Vergabe beider Erhaltungsziele oder eine Vergabe von Erhaltungs- und Entwick-
lungszielen sinnvoll. 
 
 

2.4.3 Kartographie und Geoinformation 

Das Ziel der Kartographie war die Darstellung und Analyse der Daten, die einerseits aus 
dem Orthofoto und der DKM, andererseits bzw. hauptsächlich durch terrestrische Kartierung 
gewonnen wurden.  
Um dies zu gewährleisten, wurden als erste Arbeitsschritte für das gesamte Untersuchungs-
gebiet Kartiergrundlagen im Maßstab 1:2.500 erstellt, die Geobasisdaten wie Luftbild, DKM 
und Höhenlinien enthielten und somit die Kartiergrundlage der Außenaufnahmen darstellten. 

                                                 
10 v.a. Artenmischung, Flächengröße, Fehlen oder nur geringer Anteil unerwünschter Arten 
11 Naturnaher Waldbau, Be behalten bisheriger Nutzung, Erhalt Alt-/ Totholz, Pflege Ufergehölz, Außernutzung stellen 
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Nach den Außenaufnahmen wurden aus den Aufnahmekarten, auf denen die einzelnen Da-
ten eingezeichnet sind, durch Scannen Bild-files gewonnen. Anschließend wurden die Karten 
als Bild-files eingespielt on-screen auf Basis der DKM georeferenziert, um einen örtlichen 
bzw. räumlichen Bezug zu erhalten.  
Die Digitalisierung erfolgte mit der GIS-Software ArcMap / ArcView 8.3 und bedeutete den 
größten Kartographie-Arbeitsaufwand, da neben der lagerichtigen Darstellung auch gleich-
zeitig die Geodatenbank in Form von Attributtabellen aufzubauen sind.  
Aus den erzeugten GIS-Shapes konnten die ersten Entwurfskarten aufgebaut und gelayoutet 
werden. Dieses Layout war größtenteils als Standard  (Farbwerte, Typisierung vom Legen-
denschlüssel,…) vom Auftraggeber vorgegeben. Da das Untersuchungsgebiet von Ost nach 
West ziemlich langgestreckt ist, wurde um ein detailliertes und lesbares Ergebnis zu erhal-
ten, das Kartenlayout auf drei Gebietsteile (Ost, Mitte und West) im Maßstab 1:4.000 unter-
teilt. 
Das erste Kartenresultat war eine Entwurfskarte der Vegetationskartierung mit den vorläufi-
gen Abgrenzung der Lebensraumtypen. Um eine genaue Abstimmung mit der Vegetations-
kunde zu erzielen, wurden Korrekturplots erzeugt. Aufgrund dieser Abstimmung konnten die 
GIS-Shapes und dementsprechend die einzelnen Themenkarten (Lebensraumtypen, Erhal-
tungszustand, Schutzziel und Maßnahmen) erstellt werden.  
Auf Basis der Ergebnisse der Kartographie (Flächengröße, Seehöhe, Lage ..) und der Mess-
ergebnisse der Außenaufnahmen (siehe Abb. 2) wurde die Basistabelle erstellt, in der alle 
Daten nach LRT-Fläche erfasst sind. 
Danach wurden zur Abstimmung der Planung mit den Waldbesitzern Besitzauszüge12 bzw. 
Karten für alle von der Ausweisung als LRT betroffenen Eigentümer (Maßstab 1:5.000, par-
zellenscharf) angefertigt. Nach der Kontrolle und Prüfung aller GIS-Dateninhalte konnten nun 
die endgültigen Themenkarten produziert und die analytische Auswertung der Lebensraum-
typen in Form von Flächenstatistiken für das gesamte NATURA 2000-Schutzgebiet erstellt 
werden. 
 
 

2.4.4 Kostenkalkulation der Maßnahmen 

2.4.4.1 Kalkulationsgrundlagen  

Im Zuge der vorliegenden Kalkulation der Maßnahmenkosten wurden Erntekosten und son-
stige Arbeitsaufwände für alle weiteren Arbeiten (vgl. Regiestunden), aber keine Erlöse13 
(aus Holzverkauf) berücksichtigt.  
Die Holzerntekosten und Zeitaufwände für sonstige Maßnahmen wurden unter Berücksichti-
gung der aus ökologischer Sicht geforderten schonenden Eingriffe aus Preisen für vergleich-
bare Einsätze und nach eingeholten Unternehmerangaben sowie nach Vergleich mit veröf-
fentlichten Leistungsdaten (z.B. Leistungsdaten Forst Taschenbuch 2000) abgeleitet. 

                                                 
12 Enthalten nur Darstellung der Parzellengrenzen, des Schutzgebietsgrenze und der von der Ausweisung betroffenen persönli-
chen Eigentumsfläche. Keine Darstellung von Ausweisungen auf Fremdbesitz. 
13 Holzerntekostenfreie Erlöse wären gegebenenfalls im Zuge einer Deckungsbeitragsrechnung zu ermitteln (z.B. DB 1 = Erlös 
– Erntekosten) 
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2.4.4.3 Sonstige Maßnahmenkosten 

Alle Maßnahmen außerhalb der Holzernte wurden unter Berücksichtigung des geschätzten 
Arbeitsaufwandes und einem pauschalen Stundenhonorar von 30,-- € kalkuliert. Der Ar-
beitsaufwand wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der geplanten 
Maßnahme aus Kosten vergleichbarer Einsätze, eingeholten Unternehmerangaben und ver-
öffentlichten Leistungsdaten, geschätzt. 
 
 

2.5 Spezielle methodische Fragestellungen 

Nachfolgend werden die im Zuge der Kartierung aufgetretenen Fragestellungen und die ge-
wählte Vorgangsweise erläutert. Zumeist handelt es sich um methodische Fragen, die sich 
aus der Kartierpraxis bzw. aus der konkreten Entscheidungen vor Ort ergeben haben, wel-
che teilweise nicht bzw. nur nach Adaptierung der methodischen Vorgaben der UBA-
Richtlinie (UBA 2004) zu lösen waren.17 
 
 

2.5.1 Identifikation der potentiellen natürlichen Waldgesellschaft 

Problematik: 
In der Studie zur Naturnähebewertung von Waldflächen an der Gulling (vgl. Anhang 3, Karte 
7 bei KIRCHMEIR - KOCH 1996) wurden als potentiell natürliche Vegetation auch Buchenwald-
gesellschaften (Asperulo-Fagetum, Luzulo-Fagetum) in größerem Umfang ausgewiesen.  
So ist einerseits zu klären, in wieweit die im Projektgebiet noch vorgefundenen Buchen-
mischwälder dem LRT 9130 (Asperulo-Fagetum) entsprechen und somit in das Bewertungs-
schema der UBA-Richtlinie (v.a. Parameter Baumartenanteile) eingebunden werden können.  
Wesentlicher ist jedoch die Frage, ob tatsächlich die umfangreiche Ausweisung großer Flä-
chen als potentieller Buchenwald oder Fichten-Tannen-Buchenwald berechtigt ist, obwohl 
der aktuelle Vegetationskomplex dem LRT 9180* (Schlucht- bzw. Hangmischwald) entspricht 
und nur mehr sehr vereinzelt Buchen vorkommen.  
 
Erläuterung: 
Das aktuelle Vorkommen buchendominierter Waldgesellschaften ist sehr gering und auch in 
den laubholzreichen Waldflächen kommen auch vereinzelte Buchen kaum vor. Vielmehr 
werden die durchschnittlichen Hanglagen in großem Umfang von Baumarten des Hang-
mischwaldes (Esche, Bergahorn, Bergulme) oder forstwirtschaftlich geprägten Beständen mit 
wechselnden Anteilen von Fichte und Buntlaubholz bestockt. Folgt man den Ausweisungen 

                                                 
17 Die Fragen wurden auch mit Dr. Th. Ellmauer diskutiert (15.06.2005), wobei weitgehend Einigung über die Vorgangsweise 
und auch die Möglichkeit der begründeten Abweichung von der UBA-Richtlinie besteht. 
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der Studie zur Naturnähebewertung (KIRCHMEIR - KOCH 1996) handelt es sich jedoch dabei 
um potentielle Buchenwaldstandorte (Luzulo-Fagetum, Asperulo-Fagetum).  
Abgesehen von dem augenscheinlich durch forstliche Bewirtschaftung und Wildeinfluss 
veränderten Baumartenverhältnisse mit nahezu flächigem Ausfall der Tanne und insgesamt 
deutlich erhöhten Fichtenanteilen, stellt sich die Frage, wie hoch tatsächlich natürlicherweise 
der Buchenanteil in den unteren Hanglagen mit einem hohen Anteil geogen geprägter Flä-
chen wäre. 
Handelt es sich tatsächlich natürlicherweise um Buchenwaldstandorte, entsprechen diese 
Flächen aufgrund des völligen Fehlens der obligaten Baumart Fagus silvatica keinem LRT 
und entsprechen somit nicht der Schutzgebietskonzeption. 
 
Gewählte Vorgangsweise: 
Nach Aufnahme der kleinflächigen Restbeständen mit entsprechenden Buchenanteilen und 
aufgrund der Regionalcharakteristik18 wird davon ausgegangen, dass die potentielle Vegeta-
tion der Waldflächen mit Buchenanteilen eher den Fichten-Tannen-Buchenwäldern (z.B. 
Abieti-Fagetum) als den Buchenwaldgesellschaften zu zuordnen sind. Die Bewertung des 
Erhaltungszustandes erfolgt anhand der Kriterien der UBA-Richtlinie, wobei allerdings ein 
Buchenanteil unter 50% (jedoch mindestens subdominant, d.h. mind. .25%) bzw. ein Fich-
tenanteil von 25% bis 50% (subdominant) nicht negativ bewertet wurde. 
Fichtendominierte Bestände mit fehlenden oder nur geringen Anteilen an Haupt- (Buche, 
Tanne) und Mischbaumarten (Es, Bah, sLb) wurden als Fichtenforste im Sinne von Fichten-
Ersatzgesellschaften ausgeschieden. Von Buntlaubholz dominierte Bestände, sofern sie zu-
mindest den Ansprüchen des Erhaltungszustandes C gemäß UBA-Richtlinie entsprechen, 
wurden als LRT 9180* (Schlucht- und Hangmischwald) ausgewiesen und bewertet.  
Bestätigt wurde diese Vorgangsweise im Gespräch mit  ( ), da laut 
FFH-Richtlinie eine aktualistische Vorgangsweise zu wählen ist. Dem zufolge entscheidet 
der IST-Zustand über die Zuordnung zu einem LRT und die Bewertung des Erhaltungszu-
standes. 
 
 

2.5.2 Festlegung des Lebensraumtyps 

Problematik: 
Häufig entspricht zwar die aktuelle Vegetation den vorgegebenen Parametern bzw. Indikato-
ren des jeweiligen Lebensraumtyps, nicht aber deren Entwicklung. Es handelt sich 
offensichtlich um  Sukzessionsstadien bzw. Zustandsvegetationen. 
 
Erläuterung: 
Häufig sind im Schutzgebiet Bestände vorzufinden, die zwar gegenwärtig strukturell und / 
oder nach der Baumartenzusammensetzung einem LRT entsprechen. Die dem LRT ent-
sprechenden azonalen Waldgesellschaften (v.a. Alnetum incanae) kommen meist geogen 
bedingt nur kleinräumig vor und unterliegen einer sehr dynamischen Entwicklung (v.a. 

                                                 
18 Wuchsgebiet 2.2. (Kilian et al. 1994): Nördliche Zwischenalpen Ostteil, tief- bis mittelmontane Höhenstufe 
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Baumartenwechsel). 19 Bei ungestörter bzw. eingriffsloser Bestandesentwicklung ist von 
maßgeblichen, d.h. dem LRT nicht mehr entsprechenden Änderungen auszugehen. Das 
heißt, dass die weitere natürliche Entwicklung nicht entsprechend dem ausgewiesenen LRT 
verläuft. 
So ist unter Berücksichtigung der aktuellen Bestockung bei der Ausweisung des LRT „Erlen-
Au“ konsequenterweise häufig die Mischwuchsregulierung zugunsten der Grauerle und da-
mit die Verhinderung der „ungehinderten“ natürlichen Entwicklung auf diesem Standort als 
Entwicklungsmaßnahme vorgesehen (vgl. Bestandesschutz). 
Würde man dem gegenüber als wesentlichen Aspekt der Flächenausweisung die Fähigkeit 
zum natürlichen Erhalt der Fläche bzw. Struktur und Funktion möglichst ohne Eingriffe in den 
Vordergrund stellen (vgl. Prozessschutz), würden konsequenterweise viele Flächen aus der 
Schutzgebietskonzeption heraus fallen.  
 
Gewählte Vorgangsweise: 
Keine zwangsläufige Ausweisung als LRT, falls die weitere natürliche Entwicklung nicht ent-
sprechend dem ausgewiesenen LRT verläuft. Im Einzelfall ist jeweils die Fähigkeit zum na-
türlichen Erhalt der Fläche bzw. Struktur und Funktion zu berücksichtigen. Dabei ist zu be-
achten, ob der LRT für das Schutzgebiet und die Region repräsentativ ist, oder dieser LRT in 
anderen Schutzgebieten und Teilen der Region eindeutiger repräsentiert und stabiler Ent-
wicklung vorkommt. 
Bei der Ausweisung als LRT wurde, abgesehen von Nachvollziehbarkeit und Eindeutigkeit 
der Ausweisung, auch berücksichtigt, dass der zukünftige Fortbestand mit einem vertretba-
ren Aufwand (voraussichtliche Pflegeaufwand, Handlungsbedarf) zu gewährleisten ist. 
 
 

2.5.3 Flächenabgrenzung der LRT 

Problematik: 
Häufig waren verzahnten Flächenformen unterschiedlicher LRT bzw. fließenden Übergängen 
von potentiellen LRT-Flächen zu Fichtenforsten und fehlender räumlicher Abgrenzbarkeit 
vorzufinden. Vor allem auf der Sonnseite (d.h. rechtsufrig) sind großflächig inhomogene Be-
stände mit kleinräumig wechselnden Anteilen vorwüchsiger Fichte und dazwischen nahezu 
reinen, häufig haselreichen Edellaubholzbeständen zu beobachten.  
Die Flächen sind zumeist verzahnt und damit räumlich kaum abgrenzbar. Die Baumartenan-
teile schwanken bei Fi von 30-80% und Laubholz demzufolge von 20-70%. Die einem LRT 
(v.a. 9180, 9130) entsprechende, homogene Flächen mit dominierenden Laubhölzern sind 
meist < 0,1 ha.  

                                                 
19 Selten und nur sehr kleinräumig sind Erlengesellschaften überflutungsbedingt als Dauergesellschaft bestandesbildend (LRT 
91E0*). Konkret entspricht bei längerfristig ausbleibender Überflutung ein rascher Baumartenwechsel zugunsten konkurrenz-
stärkerer, meist lichttoleranterer Arten (hier v.a. Fichte, Bergahorn, tlw. Esche) der natürlichen Entwicklung. Die aktuelle Bestok-
kung entspricht zwar den geforderten Merkmalen des LRT 91E0*, aber durch veränderte Standortbedingungen (z.B. Auflassen 
der Holztrift und damit Wegfall der Stauhaltung) oder Bewirtschaftungseingriffe (erlenreiche Sukzession auf ehemaligen Wiesen 
entlang des Flusses) ist die Erle auf diesem Standort langfristig nicht konkurrenzfähig bzw. wird zwischenzeitlich durch andere 
Baumarten bis zu erneuten Begünstigung der Erle (z.B. extreme Überflutungsereignisse, Erosion oder Anlandung) verdrängt. 
Haselgebüsche bzw. haselreiche Stadien und frische Schläge wurden zwar jeweils erfasst bzw. kartiert, aber als weiterentwik-
kelte Schlagvegetation bewertet und als „sonstiger Lebensraumtyp“ ohne nähere Angaben und Maßnahmenplanung eingestuft. 
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Gewählte Vorgangsweise: 
Falls keine klare räumliche Abgrenzung möglich war, bzw. keine eindeutig den Merkmalen 
des LRT entsprechende Fläche mit der Mindestgröße laut UBA-Richtlinie ausgewiesen wer-
den konnte, wurde von einer Ausweisung abgesehen.  
Allerdings wurde bei dem benachbarten Auftreten verschiedener LRT, deren einzelnen Flä-
che unter der vorgegebenen Größen waren, zusammengefasst und als eine LRT-Fläche 
ausgewiesen. Die Beschreibung und Angabe der betroffenen LRT ist den Einzelflächenbe-
schreibungen zu entnehmen. 
 
 

2.5.4 Abweichung von den Grenzwerten der UBA-Richtlinie 

Problematik: 
Laut der UBA-Richtlinie sind für die einzelnen LRT Kartierungshinweise mit Angaben zur 
Mindestgröße und bzgl. der Indikatoren mit „Grenzwerten“ zur Einstufung des Erhaltungszu-
standes der Einzelfläche vorgegeben. 
Die Werte (v.a. Baumartenanteile) orientieren sich offensichtlich an durchschnittlichen bzw. 
typischen Verhältnisse der jeweiligen als wesentlicher Maßstab herangezogenen PNWG und 
deren Phytocoenosen. Bereits unter Vernachlässigung von Entwicklungsphasen, standörtli-
chen Unterschieden, Störungen und Hemmungen in der Gesellschaftsentwicklung und Nut-
zungseinflüssen, sind zwischen den Wuchsgebieten - also regionalcharakteristisch - bereits 
unterschiedliche Baumartenverteilungen in einer Waldgesellschaft zu beobachten. 
 
Erläuterung: 
Vor allem beim standörtlich bedingten kleinflächigen LRT Grauerlenau20 sind in Abhängigkeit 
der Flächenkonfiguration (v.a. schmale flussnahe Bereiche mit direktem Übergang zum 
Bergmischwald im Hangbereich) und der Periodizität der Überflutung „einwachsende“ hohe 
Anteile an Fichtennaturverjüngung vorzufinden (Baumartenanteile sind dabei nach Schirm-
flächenanteil zu erfassen !).  
So wären selbst anthropogen gering beeinflusste Flächen bei strenger Auslegung der Kartie-
rungshinweise und Indikatoren kaum als LRT auszuweisen oder wären allenfalls bzgl. des 
Erhaltungszustandes nahezu immer mit C zu bewerten.  
 
Gewählte Vorgangsweise 
Bei ansonsten typischer Ausprägung und ökologisch wertvollen Flächen, z.B. unterrepräsen-
tierten LRT, wurde bei der Ausweisung in geringem Umfang von den festgelegten Kriterien 
(z.B. Flächengröße, Baumartenanteile) abgewichen und die Flächen verschiedener angren-
zender LRT zusammengelegt, so dass geforderte Mindestflächengrößen erreicht wurden.  
 
 

                                                 
20  Diesem Umstand wurde in der UBA-Richtlinie bereits durch geringeren Flächengrenzwert Rechnung getragen. 
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2.5.5 Abweichung von der Aufnahmemethodik der UBA-Richtlinie 

Problematik : 
Bzgl. der Vorgaben der „Richtlinie“ zur „Entwicklung von Kriterien, ...[...] zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes“ (UBA 2004) zur Erhebungsmethodik wird auf messtechnische bzw. 
methodische Widersprüche hingewiesen. So ist die Vorgabe der UBA-Richtlinie Winkelzähl-
proben21 [WZP] auf Fixkreisen vorzunehmen, hinsichtlich der Größe der Stichprobenfläche 
veränderlichen Messmethode, nicht nachvollziehbar.  
 
Erläuterung: 
Die Genauigkeit der WZP ist abgesehen von der Genauigkeit der Messungen, v.a. von deren 
Anzahl abhängig (Anordnung der Stichprobenpunkte in Abhängigkeit der Homogenität und 
Flächengröße des Bestandes). Im Unterschied zu Fixkreisstichproben, ist für die WZP cha-
rakteristisch, dass es keine festgelegte flächengröße der Stichprobe gibt, sondern die ideelle 
flächengröße vom jeweiligen Durchmesser des gemessenen Baumes bestimmt wird.  
Auch kann man nicht direkt mit der WZP Schirmflächenanteile der Baumarten ermitteln, son-
dern nur indirekt und teilweise sehr ungenau anschätzen. Dabei ist aber wieder die baumar-
tenspezifische Kronenausbildung und aktuelle Schirmfläche zu berücksichtigen. 
So ist zur Angabe der Überschirmung der einzelnen Baumarten (als seitens des UBA vorge-
gebener Parameter der Baumartenverteilung) teilweise und v.a. in Mischbeständen eine ein-
fache okulare Schätzung genauer. In strukturreichen, vertikal geschichteten Beständen wäre 
im übrigen unter Berücksichtigung der Gesamtschirmfläche (da diese in Summe >1 ist) die 
Schirmfläche pro Baumart rückzurechnen. 
 
Gewählte Vorgangsweise: 
Bzgl. der Aufnahmemethodik sind die mit einem vertretbaren Aufwand durchzuführenden 
und zur Erfassung des Ist-Zustandes entsprechend der zu vorgegebenen Parameter hinrei-
chend genauen geeigneten Methoden zu wählen. Als von der UBA-Richtlinie abweichende 
Methode zur Ermittlung der Baumartenanteile und des Vorrats des stehenden Bestandes 
wurden konventionelle Winkelzählproben mit stichprobenweiser Baumhöhenmessung bzw. 
dazwischen grundflächenorientierte Schätzungen22 durchgeführt. 

                                                 
21 Bei der Winkelzählprobe handelt es sich um ein optisches Stichprobenverfahren zur raschen Bestimmung der Kreisflächen-
dichte  des Baumbestandes (Stammkreisfläche aller Bäume in qm pro ha). Die Wahrscheinlichkeit, ob ein Baum in die Stich-
probe fällt, hängt von seinem Brusthöhendurchmesser ab und ist relativ unabhängig von seiner Schirmfläche. Je größer der 
Stammdurchmesser, desto eher „zählt“ der Baum bzw. desto weiter kann der Baum vom Stichprobenpunkt entfernt sein, damit 
er noch „zählt“, d.h. in die WZP fällt.  
22 In Zwischenräumen Winkelzählproben ohne Höhenmessungen 
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Abb. 9.: Darstellung der geologischen Substrate im Untersuchungsgebiet 
 
Entsprechend dem silikatischen Ausgangsgestein dominieren je nach Basenanteil Semipod-
sole mit 40% und Braunerden mit 20% (Freiland 1996). In Abhängigkeit der Höhenlage (Kli-
maeinfluss) und auf vorwiegend sehr sauren Ausgangsgestein kommen am Nordabfll dr Nie-
deren Tauern Podsole. Entsprechend Wasserhaushalt treten kleinräumiger und anhand der 
Geomorphologie abgrenzbar Hanggleye und Pseudogleye auf. 
Im Untersuchungsgebiet sind abseits der durchschnittlichen Hanglagen (dort v.a. Braunerde 
bis Semipodsol) aufgrund der rezenten Bodenbildung Rohböden (Horizontaufbau A-C) zu 
finden. Zum einen handelt es dabei um silikatische Rohböden (vorwiegend Ranker) auf stei-
len, flachgründigen und häufig blockigen Standorten. Zum anderen sind im Einflussbereich 
des Flusses je nach Erosion und Anlandung Graue Auböden (meist schwachlehmige Sande) 
bis schottrige Rohböden mit initialer Bodenbildung vorzufinden.  
 
 

5.3 Klima  

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Klimaregion „Zentrales Ennstal“ und ist als winterkal-
tes, sommerkühles, mäßig niederschlagreiches, zwischenalpines Übergangsklima mit Inver-
sionslagen in den Talbecken zu charakterisieren.  
Das Jahresmittel der Temperatur liegt zwischen 6-7°C, die durchschnittliche Jänner-
Temperatur liegt bei  –5 bis –4°C, das Julimittel bei 15,5 bis 16,5°C. Das absolute Minima 
liegt lokal unter –30°C. Die Zahl der Sommertage pro Jahr belaufen sich auf etwa 30 bis 40, 
die Frosttage auf 140 bis 160.  
Durch die gute Abschirmung durch die Kalkalpen im Norden und die Zentralalpen im Süden 
ist die Niederschlagstätigkeit in diesem kontinentalgeprägtem Talbereich mit ca. 1.000 bis 
1.200 mm/Jahr relativ gering. Im Jahresgang fällt das Minimum in den Monaten Februar und 
März, das Maximum im Juli.  
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Die Niederschlagszunahme mit ansteigender Seehöhe ist geringer als in den Randalpen. Mit 
130 bis 150 Tagen im Jahr ist die Zahl der Niederschlagtage aufgrund der Staulagen aus 
West bis Nord verhältnismäßig hoch.  
Durch die geländeklimatische Abschirmung ist die Durchlüftung eher ungünstig, da vor allem 
im Winterhalbjahr eine ausgesprochene Windarmut (durchschnittliche Windgeschwindigkeit 
unter 1 m/s) und damit verbundene erhöhte Nebelbereitschaft herrscht. An der Talsohle kann 
mit rund 80 bis 120 Nebeltagen im Jahr gerechnet werden. 
 

 
Abb. 10.: Lage des Schutzgebietes innerhalb der Klimaregionen 

 
 

5.4 Natürliche Vegetation 

5.4.1 Natürliche Waldgesellschaften 

Laut Wuchsgebietsgliederung (Wuchsgebiet 2.32.: Nördliche Zwischenalpen – Ostteil; vgl. 
Kilian et. al. 1994) handelt es sich um das zwischenalpine Fichten-Tannengebiet, in dem auf 
begünstigten Lagen auch Buche vorkommt.  
Der Fichten-Tannenwald wird als Leitgesellschaft der submontanen und tiefmontanen Hö-
henstufe beschrieben, dessen Standorte aktuell bewirtschaftungsbedingt zumeist mit Fich-
ten-Ersatzgesellschaften bestockt sind. 
Die Beschreibung der Wuchsgebietsgliederung führt für submontane bis mittelmontane, gut 
durchlüftete und warme Karbonatstandorte einen verstärkten Buchenanteil an (Fichten-
Tannen-Buchenwald). Im Rahmen der Vegetationsaufnahmen wurde im Untersuchungsge-
biet auf durchschnittlichen Hanglagen, sonn- und schattseitig, obwohl es sich kaum um Kar-

Natura 2000-Schutzgebiet 

„Schluchtwald der Gulling“ 
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bonatstandorte24 handelt, der Fichten-Tannen-Buchenwald als Potentielle natürliche Wald-
gesellschaft [PNWG] kartiert. Abgesehen von den teilweise günstigen Bodenformen25, wird 
dabei der relativ hohe Basenanteil der vorkommenden Silikatgesteine als begünstigend ver-
mutet. 
 
 

5.4.2 Vegetationseinheiten des Schutzgebiets 

Im Rahmen der Vegetationskartierung wurden folgenden Vegetationseinheiten im Projektge-
biet vorgefunden: 
 
Zonale Vegetationseinheiten 
Asp-Fag Asperulo-Fagetum 

Asp-Fag-th thermophile Ausbildung des Asperulo-Fagetum 

Luz-Fag Luzulo-Fagetum 

Luz-Pic Luzulo-Piceetum 

 

Azonale Vegetationseinheiten 
Ar-Ac  Arunco-Aceretum 

Cp-Ac  Carici pendulae-Aceretum 

Ai  Alnetum incanae (Aubereich) 

H-Ai  Hang-Alnetum incanae 

Lu-Ac  Lunario-Aceretum 

 

Aktuelle, pflanzensoziologisch nicht zuordenbare Kartiereinheiten 
Elb  Edellaubmischwald (auch haselreich) 

FiFo (a/j) Fichtenforst (Alt-/Jungbestand) 

SF  Schlagfläche 

SF-ak  aktuelle Schlagfläche 

                                                 
24 Teilweise anstehender Marmor, aber sofern nicht als Steinbruch genutzt, blockig und flachgründig 
25 Mittel- bis tiefgründige Braunerde bis podsolige Braunerde, Wasserhaushalt mäßig frisch bis frisch, geringer Skelettanteil, 
keine rezente Hangbewegung 
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SUK nicht näher zuordenbares Sukzessions-Stadium (z. B. Sanierungshänge mit 
Grauerlenpflanzung, Hochstaudenfluren, usw.) 

 

 

Abb. 11. Vegetationskarte Mitte mit Darstellung der aktuellen und potentiellen Vegetation (Pläne im Kartenteil) 
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6 Waldfunktionen 

 
 
 
 

Abb. 12. Darstellung der Lage des Untersuchungsgebietes im Waldentwicklungsplan 

 
 
Das Untersuchungsgebiet liegt bis auf das westliche Drittel und den ortsnahen Bereich im 
Siedlungsgebiet Aigen im Schutzwald.  
Die restlichen Teile des Untersuchungsgebiets besteht aus Waldflächen mit der Nutzfunktion 
als Leitfunktion und ohne hohe Wertigkeit der überwirtschaftlichen Funktionen.  
 
 

7 Nutzungsgeschichte und aktuelle Nutzung 

7.1 Allgemeines 

Regionalcharakteristisch sind Bergmischwälder mit Buchen, Fichten und Tannen als Haupt-
baumarten. Auf durchschnittlichen Hanglagen stocken aufgrund der ehemals sehr intensiven 
forstlichen Nutzung aktuell großflächig Fichtenforste.  
Der weitgehend unverbaute Gebirgsbach und die angrenzenden Hangwälder wurden ehe-
mals trotz Steilheit und geringer Erschließung durch die bäuerlichen Waldbesitzer intensiv 
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bewirtschaftet. Forstlich stand die Holznutzung für Brenn- und Bauholzzwecke, aber v.a. für 
die Erzeugung von Holzkohle im Vordergrund. Die Bringung erfolgte durch die Holztrift. 
Landwirtschaftlich wurde der Wald einerseits zur Waldweide, aber auch die Lichtungen und 
Rodungen im Wald, häufig kleinster Talflächen auf meist ehemalige Grauerlenau, als Weide 
und zur Mahd genutzt. 
 
 

7.2 Der Wildbach Gulling 

Immer wieder treten schwere Hochwässer auf und zerstören außer den Wegen entlang des 
Baches26 auch Brücken, Straßen und Häuser im Ortsbereich Aigen. Verklausungen und Ü-
berschwemmungen des Ortskernes sind weitere Folgen. 
Aus den Daten der Schadereignisse27 ist abzuleiten, dass entweder sommerliche Starkre-
genereignisse oder plötzliche Warmwettereinbrüche mit Tauwetter bei hoher Schneelage, 
oder Regenniederschläge bei Schneelage und gefrorenem Boden die Auslöser der häufigen 
Überschwemmungen waren (REISMANN, B.;  REISMANN, E. 2005). 
Als weiteres Ereignis erwähnt die Ortschronik auch die Verhinderung des geplanten Gulling-
kraftwerks durch das Aktionskomitee „Rettet die Gulling“ im Mai 1984 (REISMANN, B.; REIS-
MANN, E. 2005; SEITE 231). 
 
 

7.3 Forstwirtschaft 

Seit dem Mittelalter gab es gemeinschaftliche Bezugsrechte, die den Bauern der jeweiligen 
Orte bzw. Siedlungen (heute Ortsteile) in den Ihnen zugeteilten Waldgebieten das alleinige 
Holzschlagsrecht zusprachen.  
Aufgrund von Streitigkeiten wurde die Rechte und die Nutzung 1540 u.a. durch  

 geregelt, der bereits die Benennung von Waldaufsehern und eine Regelung der 
Holznutzung (Jungholz schonen, Aufarbeiten von Windwürfen, ...) vorsah. 
Darauf folgende Nutzungsordnungen regelten auch die Waldweide, die in Form der 
sogenannten „Blumsuech“28 ausgeübt wurde.  
Die Errichtung der Schwemm- und Triftbauten in Aigen (Klauswerk und Rechen), die für alle 
Waldbesitzer von enormer wirtschaftlicher Bedeutung war29, erfolgte anfangs durch den Stift 
Admont um das Jahr 1600 (REISMANN, B.; REISMANN, E. 2005; SEITE 292). Durch verschie-
dene Hochwässer wurden die Trifteinrichtungen immer wieder zerstört. Allerdings zog auch 
die Trift, sowie Hochwässer den Mittereggweg in Mitleidenschaft. Getriftet wurde vorwiegend 

                                                 
26 Vor allem der Zugweg zwischen dem Mitteregg-Tal und Aigen ist aufgrund der bis in die 70iger Jahre des 20.Jahrhunderts 
noch intensiven Bewirtschaftung und der damals noch vorhandenen Siedlung Mitteregg von Bedeutung. 
27 Dokumentierte Überschwemmungen z.B. am 16./17.08.1948; 14.-16.08.1948; 2.-5.03.1956; Mitte Oktober 1958; 12.12.1960; 
14./15.01.1968; 12./13.08.2002. 
28 Das Vieh durfte zu bestimmten Zeiten, in denen die entsprechenden Gräser und Blumen wuchsen, in die betreffenden Wald-
gebiet getrieben werden. 
29 Durch das Triftwesen in der Gulling wurden ca. 8.000 ha bewirtschaftet, davon waren ca. 1.500 ha Großgrundbesitz und der 
Rest Kleinprivatwald. Viele Waldteile waren bringungstechnisch nicht anders zu bewirtschaften. 
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Fichtennutzholz als 4 bzw. 4,5m Bloche in der Zeit der Schneeschmelze. Nach wechselnd 
intensiver Ausübung der Trift in den Zwischenkriegsjahren und während des Dritten Reiches, 
wurden nach der Zerstörung des großen Gulling-Rechens durch ein Hochwasser im Mai 
1949 die Anlagen nicht wieder errichtet30. Durch zunehmenden Forstwegebau wurde die 
Bringung mit Traktoren günstiger als die Trift. 
Aufgrund der intensiven Nutzung und den unterschiedlichen Verwendungen und Ansprüchen 
der jeweiligen Nutzer31 (hauptsächliche Waldnutzungen waren Köhlerei, Brenn- und Bauhol-
zerzeugung, Waldweide), ist trotz nachhaltiger und geregelter Bewirtschaftung auch eine 
maßgebliche Veränderung der Baumartenzusammensetzung anzunehmen. 
Nach 1848 wurden die Bauern Eigentümer der Waldungen, sofern diese als zu Ihren Höfen 
gehörend angesehen wurden32, oder sie schlossen sich zu Waldgemeinschaften zusammen. 
Abgesehen von den bäuerlichen Köhlereien, die nach Schließung des seit dem 17. Jahrhun-
derts bestehenden Hammerwerks Gulling, zurück gedrängt wurden, bestanden nach 1868 
auch größere gewerkschaftliche Köhlereien (z.B.  ). Enorme Holzmengen 
aus dem Gulling- und Mittereggtal wurden zur Holzkohlegewinnung bis zum Anfang des 20. 
Jahrhunderts genutzt33. 

                                                 
30 Mit Ausnahme des kleinen Behelfsrechens bei der Mündung des Mittereggbachs, der bis 1954 in Betrieb war. 
31 Bauern, die nur auf geringer Waldfläche nutzen durften, deckten vorwiegend zu Lasten der Buche ihren Brennholzbedarf (in 
geringerem Umfang Bauholzbedarf). Die Waldweide, mit je nach Flächenzuteilung und Erreichbarkeit intensiver Nutzung, führte 
zur Beeinträchtigung der Laubholzverjüngung. Als höherwertiges Holz wurde v.a. Fichte und Lärche gesehen.   
32 Laut „Waldtomus“, eine 1760 zur Sicherung des Brennholzbedarfs des steirischen Montanwesens eingeführte Regelung der 
Waldbewirtschaftung. 
33 Allein 1920 hat die Deutschlandsberger Holzindustrie ca. 22 Waggon Holzkohle im Mitteregg produziert. 
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9 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse  

9.1.1 Ausgewiesene Lebensraumtypen 

Auf ca. 19% der Schutzgebietsfläche wurden LRT ausgewiesen. Die Ursachen für das ins-
gesamt geringe Vorkommen von Wäldern, die den Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie und 
deren Kriterien (gemäß UBA-Richtlinie 2004) entsprechen, werden in den Kap. 9.1.2. ange-
führt.  
 

EU-Code Lebensraumtyp Gesamtfläche [ha] 
Anteil an 

LRT-Gesamtfläche 
Anteil an 

N2000 Gesamtfläche 

 9130  Waldmeister Bu (Fi-Ta) 3,01 10,44% 2,01% 
 9180*  Schlucht-, Hangmischwald 19,19 66,53% 12,82% 
 91E0*  Grauerlenau  6,02 20,87% 4,02% 
 9410  Bodensaurer Fichtenwald 0,62 2,16% 0,42% 

 Gesamt LRT  28,84 100% 19,27% 
 Gesamt N2000   149,5   100% 

Abb. 14. Tabellarische Aufstellung Lebensraumtypenfläche 

 
Bezogen auf die Schutzgutfläche ist vor allem der LRT 9180* mit 67% und 91E0* mit 21% 
gut vertreten. Der LRT 9130 ist durch zwei größere Einzelflächen auf 10% der LRT-Fläche 
vertreten. Der LRT 9410 kommt im Untersuchungsgebiet nur als edaphisch bedingte Dauer-
gesellschaft kleinräumig vor, so daß der geringe Flächenanteil von 2% nicht verwundert.  
 
 

9.1.2 Vergleich Potentieller zu Aktueller Vegetation 

Nachfolgend werden zur Auswertung der Vegetationskartierung die Flächenanteile der po-
tentiellen und aktuellen Vegetation verglichen. Untergliedert in die Vegetationsgesellschaf-
ten, die den LRT der FFH-RL entsprechenden und Vegetationskomplexen, die keinem LRT 
entsprechen, sind die potentiellen und aktuellen Flächenanteile jeweils relativ und absolut 
angegebenen. Die Analyse der teilweise gravierenden Abweichungen der Flächenanteile 
lässt in Verbindung mit weiteren Gebietskenntnissen und der Nutzungsgeschichte Interpreta-
tionen über die Ursachen und Einflüsse zu, welche für diese Veränderungen verursacht ha-
ben. 
Bei den sonstigen Flächen handelt es sich um Wege, Steinbrüche, Wildacker, Wiesen Lager- 
und Gewässerflächen. Als Nicht-LRT wurden Waldflächen unterschieden, die keinem FFH-
Lebensraumtyp entsprechen. Dabei handelt es sich vorwiegend um fichtendominierte Wirt-
schaftswälder und Sukzessionsflächen (haselreiche Stadien nach Kahlschlag, Kahlhiebs- 
bzw. Räumungsflächen, erlenreiche Stadien auf Hangrutsch- bzw. Sanierungsflächen).   
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 N2000 Schutzgebiet Potentielle Vegetation Aktuelle Vegetation 

LRT  Fläche in ha Anteil Fläche in ha Anteil 

 9130   Mullbraunerde Bu-Wald 95,93 64,17% 9,6 6,42% 

 91E0*   Grauerlenau   11,9 7,96% 9,83 6,58% 

 9180*   Schlucht-, Hangmischwald 37,64 25,18% 25,33 16,94% 

 9410   Bodensauerer Fi-Wald 1,04 0,70% 0,9 0,60% 

 Forst   Fichtenforst 0,00 0% 74,43 49,79% 

 Edellaubmisch ..Laubmisch auf Bu-Standort 0,00 0% 11,41 7,63% 

 Sukzession ..Sukzession, hasel-/erlenreich 0,00 0% 5,71 3,82% 

 Schlagfläche ..aktuelle Kahlfläche 0,00 0% 9,30 6,22% 

 Wald   Gesamtwaldfläche 146,51 98,00% 146,51 98,00% 

 Sonstige   Wege, Steinbruch, Wiese  2,99 2,00% 2,99 2,00% 

 Gesamt   N2000 Schutzgebiet 149,50 100% 149,50 100% 

Tab. 15. Tabellarische Aufstellung Vergleich aktuelle und potentielle Vegetation für Gesamtgebiet 

 
Die aktuelle Vegetation zeigt gegenüber den potentiellen Flächenverhältnissen eine starke 
Verschiebungen zugunsten der Fichtenforste, der Edellaubmischwälder (häufig auf Buchen- 
bzw. Bergmischwald-Standorten), sowie der Sukzessions- und Kahlflächen.  
Am gravierendsten ist es beim Lebensraumtyp 9130. Die potentielle Fläche des zonalen 
Waldmeister-Buchenwaldes bzw. Fichten-Tannen-Buchenwaldes beträgt bezogen auf das 
ganze Schutzgebiet ca. 64%. Aktuell ist diese Vegetationseinheit jedoch nur mehr auf ca. 6% 
der Fläche anzutreffen. Die Ursache liegt in der forstlich intensiven Nutzung und Überprä-
gung34 der durchschnittlichen Hanglagen, die v.a. an einem deutlich erhöhten Fichtenanteil 
und dem nahezu völligen Verdrängen der Buche und v.a. der Tanne zu erkennen ist. 
Des weiteren ist aus der Aufstellung die Umwandlung großer Waldflächen in Fichtenersatz-
gesellschaften (50%) und die Ausdehnung der Edellaubmischwälder auf potentielle Bu- bzw. 
Bergmischwaldflächen (ca. 8%) zu entnehmen. 
Auffällig ist auch die Flächenentwicklung der Edellaubmischwälder. Ist die dem LRT 9180* 
(Schlucht-, Hangmischwald) entsprechende Fläche (ca. 25%) gegenüber der potentiellen 
Fläche (17%) reduziert, führt die „Verlagerung“ auf Standorte der Buchen- bzw. Buchen-
Tannen-Fichtenwälder insgesamt zu einer nahezu flächengleichen Vorkommen der Edel-
laubmischwälder potentiell (mit 25%) wie aktuell (17% + 7% = 24%). 
 

                                                 
34 Ursachen: Förderung der Wirtschaftsbaumarten Fi, Lä; Kahlschlagsbetrieb, fehlende Samenbäume, Wildverbiss 
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9.1.3 Vergleich Potentielle Vegetation und Lebensraumtypen 

Im Unterschied zur Kap. 9.1.2. wird in der u.a. Aufstellung die potentielle Fläche des LRT35 
und die tatsächlich ausgewiesene LRT-Fläche gegenübergestellt. Daraus kann durch Ver-
gleich der relativen Flächenanteile der potentiellen Vegetation und der Schutzgutfläche eine 
relative Repräsentativität36 des einzelnen LRT abgeleitet werden.  
Die LRT-Fläche wird anhand des Ist-Zustandes und der Übereinstimmung des aktuellen Ve-
getationskomplex mit den für die LRT beschriebenen Phytocoenosen erfasst. Abweichungen 
zwischen LRT-Fläche und kartierter aktueller Vegetation sind vor allem kartiertechnisch 
durch die erforderliche räumliche Abgrenzung der LRT-Fläche bedingt (vgl. Kap. 2.5.3.).  
 

Schutzgut  Potentieller Anteil LRT-Fläche 

LRT Fläche (ha) Anteil (%) Fläche (ha) Anteil (%) 

Mullbraunerde (Fi-Ta-) Bu Wald 9130 95,93 64,17% 3,01 10,44% 

Hang-, Schluchtwald 9180* 11,9 7,96% 19,19 66,54% 

Grauerlenau 91E0* 37,64 25,18% 6,02 20,87% 

Bodensauerer Fichtenwald 9410 1,04 0,70% 0,62 2,15% 

 Summe 146,51 98% 28,84 100% 

Abb. 16. Gegenüberstellung des potentiellen Anteils des LRT im Schutzgebiet und der tatsächlichen LRT-Fläche 

 
Die Aufstellung zeigt eindeutig die Verschiebung der Repräsentativität der einzelnen Lebens-
raumtypen. Während der Mullbraunerde- (Fi-Ta-) Bu Wald bei einem Flächepotential von 
64% des Schutzgebietes mit einer ausgewiesenen LRT-Fläche von ca. 10% stark unterre-
präsentiert ist, nimmt der Hang-, Schluchtwald bei einem vergleichsweise geringen Flächen-
potential (ca. 8%) sogar einen Flächenanteil von 67% der LRT-Fläche ein. 
Dem gegenüber entspricht bei den LRT Grauerlenau und Bodensauerer Fichtenwald der 
potentielle Flächenanteil dem relativen Anteil an der LRT-Fläche, so dass beide LRT relativ 
gut repräsentiert sind. 

                                                 
35 Besser: Der Flächen der potentiellen Waldgesellschaften, die einem LRT zu zuordnen sind. 
36 Zur Beurteilung der „absoluten“ Repräsentativität kann der Vergleich der Flächenanteile der jeweiligen potentiellen Vegetation 
und LRT-Fläche bezogen auf das gesamte Schutzgebiet herangezogen werden. Aufgrund eines geringen LRT-Flächenanteils 
mit nur ca. 20% der Gesamtfläche (vgl. Tab. 15), wäre die „absolute“ Repräsentativität insgesamt als gering zu bewerten. 
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9.5 Lebensraumtypen ohne Entsprechung in FFH-Richtlinie 

Aus der flächigen Aufnahme der aktuellen Vegetation sind die Anteile der sonstigen Lebens-
raumtypen bzw. Nicht-LRT, also der Wälder die keinen im Anhang der FFH-Richtlinie ange-
gebenem Lebensraumtyp entsprechen, abzuleiten. 
 

Sonstige Lebensraumtypen Aktuelle Vegetation 

 Fläche in ha Anteil 

  Fichtenforst 74,43 49,79% 

..Laubmisch auf Bu-Standort 11,41 7,63% 

..Sukzession, hasel- oder erlenreich 5,71 3,82% 

..aktuelle Kahlfläche 9,30 6,22% 

Abb. 17. Flächen und Anteile der sonstigen Lebensraumtypen 

 
Anteilsmäßig erwähnenswert sind vor allem die fichtendominierten Bestände bzw. Fichten-
forste, die insgesamt ca. 50% des Schutzgebiets besiedeln. Diese stocken auf unterschied-
lichsten Standorten und sind je nach Baumartenmischung und Strukturvielfalt ökologisch 
sehr unterschiedlich zu bewerten. Das Spektrum reicht von standortwidrigen einförmigen 
Fichtenmonokulturen, z.B. dichten Fichtenstangenhölzern auf Grauerlen-Bachaue Standor-
ten ohne Krautschicht und Unterwuchs (Piceetum nudum) bis zu struktur- und unterwuchs-
reichen lichten Fichten-Mischbeständen. Dabei stocken häufig mehrschichtige Fichtenalthöl-
zer mit bis zu 40% Laubholzanteil aus Esche, Bergahorn und Bergulme auf einem Fichte-
Tanne-Buchenstandort. 
 
Mit mehr als 7% Flächenanteil sind auch die Buntlaubmischbestände auf potentiellen Bu- 
bzw. Fi-Ta-Bu Standorten von Bedeutung. Der relativ hohe Anteil der Buntlaubhölzer (v.a. 
Esche, Bergahorn, teilweise Grauerle, Winterlinde, Bergulme) in nahezu allen Bestandesty-
pen und Entwicklungsphasen und auf den meisten Standorten ist zum einen Konsequenz 
der allgemein günstigen Bedingungen37 und daraus resultierend ihrer hohen Dynamik im 
Schluchtwald. 
Zum anderen wurden und werden diese Baumarten durch die forstliche Bewirtschaftung, die 
durch flächige Nutzungen bzw. Kahlhiebe und selektiver Nutzung der Wirtschaftsbaumart 
Fichte geprägt ist, gefördert. Während die traditionell gewünschte Fi häufig künstlich auf der 
Laubholzverjüngung fördernden Unterlage eingebracht und gepflegt wurde, während die 
Buntlaubhölzer aufgrund ihrer Dynamik und Verjüngungsökologie38 natürlich aufkommen, ist 
diese Bewirtschaftungsform in Verbindung mit hohen Wilddichten vor allem für verbissanfäl-
ligen Schattbaumarten Tanne und Buche zum Nachteil.  

                                                 
37 Luftfeuchte, Basenversorgung, Lichtgenuss, Vegetationsdauer usw. 
38 Lichtbaumarten mit raschen Jugendwachstum 
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V. ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG 
 
Nachfolgend werden die Ergebnisse bezogen auf das ganze Schutzgebiet dargestellt und 
anhand der Auswertung und Interpretation von Statistiken kommentiert. 
 
 

10 Erhaltungszustand der Lebensraumtypen 

Nachfolgende Tabelle zeigt den Flächenanteil der jeweiligen Lebensraumtypen nach Erhal-
tungszustand. So hat der FFH-Lebensraumtyp Mullbraunerde-Buchenwald (9130) vorwie-
gend einen sehr guten (30% seiner Fläche) bis guten Erhaltungszustand (70%). Allerdings 
nimmt der mit insgesamt 3 ha nur ca. 10% der gesamten Lebensraumtypenfläche ein. 
 

  A A/B B B/C C Gesamt 

LRT 
Fläche 

(ha) 
Anteil  
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteil  
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteil
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteil 
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteil 
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteil 
(%) 

9130 0,88 29,24% 2,13 70,76%             3,01 10,44%

9180*     2,43 12,66% 12,55 65,40% 3,32 17,30% 0,88 4,59% 19,19 66,54%

91E0*         2,10 34,88% 3,10 51,50% 0,83 13,79% 6,02 20,87%

9410     0,36 58,06%         0,27 43,5% 0,62 2,15% 

Summe 0,88 3,05% 4,92 17,06% 14,65 50,80% 6,42 22,26% 1,98 6,87% 28,84 100% 

Abb. 18.: Tabelle der Erhaltungszustände nach Lebenstraumtypen 

 
Hangschluchtwälder (9180*) mit sehr guten Erhaltungszustand wurden nicht vorgefunden. 
Jedoch sind 65% dieses FFH-Lebensraumtyps, der ca. 67% der gesamten Schutzgutfläche 
besiedelt, in einem guten Erhaltungszustand. Dem gegenüber wurde der Erhaltungszustand 
der Grauerlenau auf 52% seiner Fläche lediglich mit durchschnittlich39 bewertet.  
Der Erhaltungszustand des mit nur 2% der Schutzgutfläche „kleinsten“ und daher kaum 
repräsentativen LRT, dem Bodensaueren Fichtenwald (9140) wurde einerseits mit sehr gut 
und auf der zweiten Fläche mit beschränkt bzw. schlecht beurteilt. 
 

                                                 
39 Das entspricht einer Bewertung nach N2000-Standarddatenbogen von „gut“ bis „beschränkt“ bzw. bzgl. der Naturnähe laut 
Hemerobiestudie von „mäßig verändert“ bis „stark verändert“ oder nach Kategorien der Roten Liste von „Gefährdung droht“ bis 
„stark gefährdet“ (siehe dazu UBA-Richtlinie 1994, Seite 14 Kap. 2.1.4. Skalierung und Schwellenwerte. 
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LRT Schutzgut mittlerer EHZ (Wertstufe) Erhaltungszustand 

9130 Mullbraunerde (Fi-Ta-) Bu-Wald 2= A/B sehr gut bis gut 

9180* Hang-, Schluchtwald 3 = B gut 

91E0* Grauerlenau 4 = B/C durchschnittlich 

9410 Bodensaurer Fichtenwald 3 = B gut 

Summe  3= B gut bis durchschnittlich 

Abb. 19.: Tabelle des durchschnittlichen Erhaltungszustandes der LRT 
 
Die Tabelle 19 zeigt die errechneten und gerundeten mittleren Erhaltungszustände nach 
Lebensraumtypen und für das Gesamtgebiet40.  
Bei der Bewertung des Gesamtgebietes, die als „durchschnittlich bis gut“ zu bewerten ist, 
darf man allerdings nicht vernachlässigen, dass lediglich 20%41 der Fläche den Kriterien der 
UBA-Richtlinie zur Ausweisung als LRT der FFH-Richtlinie entsprechen und ausgewiesen 
werden konnten.  
 
Die vergleichsweise günstige Bewertung des LRT Mullbraunerde Buchenwald (9130) sollte 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die potentielle Fläche dieses LRT mehr als 60% der 
Schutzgebietsfläche betragen würde42 und daher dieser zonale Vegetationstyp aktuell sehr 
stark unterrepräsentiert ist.  
Beim LRT Grauerlenau 91E0* (bzw. Hangerlenwald) handelt es sich um eine azonale Vege-
tationsgesellschaft, die natürlich aufgrund der geomorphologischen Gegebenheiten nur klein-
räumig vorkommt. Daher besteht grundsätzlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass vor 
allem der Parameter Flächenausdehnung bei diesem LRT zu einer geringen Bewertung des 
Erhaltungszustandes führt. Des weiteren führen auf den Flächen des LRT 91E0* die hohen 
Anteile der häufig natürlich einwachsende Fichte43 zu einer geringeren Bewertung des Erhal-
tungszustandes (meist B/C). 
Aufgrund des potentiell und aktuell geringen Flächenanteils des LRT 9410 Bodensauerer 
Fichtenwald, der im Untersuchungsgebiet als edaphisch bedingte Dauergesellschaft vorge-
fundenen nur geringe Repräsentativität besitzt, ist die Bewertung der zwei ausgewiesener 
Flächen zu relativieren.  
 

                                                 
40 Wie im dem Kap. Methodik erläutert wurden den Wertstufen numerische Zahlen zugeordnet und flächengewichtete arithmeti-
sche Mittel gerechnet. So entspricht A=1, A/B=2, B=3, B/C=4, C=5. 
41 Schutzgutfläche 28,84 ha von ca. 149 ha Schutzgebietsfläche 
42 Ursache: Auf durchschnittlichen Hanglagen von fichtenreichen Wirtschaftswäldern verdrängt. 
43 Laut UBA-Richtlinie fakultative Baumarten mit eingesprengt bis subdominanten Vorkommen (d.h. max. 50%). Bei einzelnen 
LRT-Flächen diskussionswürdig, ob es sich bei geringer Periodizität der begünstigenden Standortverhältnisse (v.a. Hochwäs-
ser, Überschwemmung und Erosion) das Alnetum überhaupt als (einzige) PNWG angenommen werden darf. 
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Abb. 20. Darstellung Erhaltungszustand Plan Mitte 
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11 Schutzziele, Erhaltung und Entwicklung 

 

 A A/B B B/C C Gesamt

Schutz-
ziel 

Fläche 
(ha) 

Anteli 
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteil 
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteil 
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteli
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteil  
(%) 

Fläche 
(ha) 

Anteil 
(%) 

SEH1   0,36 100,00%       0,36 1,02% 

SEH2   4,04 41,78% 4,76 49,22% 0,60 6,20% 0,27 2,79% 9,67 27,35%

SEW1 0,88 21,41%   1,28 31,14% 1,27 30,90% 0,68 16,55% 4,11 11,62%

SEW2     5,81 79,59% 0,82 11,23% 0,67 9,18% 7,30 20,64%

SEW3   0,52 4,69% 5,77 52,08% 3,99 36,01% 0,80 7,22% 11,08 31,33%

SEW4       1,72 87,76% 0,24 12,24% 1,96 5,54% 

SEW5 0,88 100,00%         0,88 2,49% 

 1,76 4,98% 4,92 13,91% 17,62 49,83% 8,40 23,76% 2,66 7,52% 35,36 100,00%

Abb. 21.: Tabellarische Veranschaulichung der Schutzziele pro Erhaltungszustand 
 
 
Die Schutzziele Erhaltung wurden auf ca. 28% der Fläche ausgewiesen. Demzufolge wurde 
auf 72% der Fläche die Entwicklung der Flächen durch Maßnahmen zur Verbesserung des 
Erhaltungszustandes als notwendig erachtet.  
Als entsprechende Schutzziele wurden vor allem die Entwicklung des Strukturaufbaus 
(Schutzziel Entwicklung 1 mit 12%), des Alt-, Totholzanteils (Schutzziel Entwicklung 2 mit 
21%) und der naturnahen Baumartenmischung (Schutzziel Entwicklung 3 mit 31%) wurde als 
notwendig gesehen.  
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Abb. 22. Darstellung Schutzziele Plan Mitte 
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12 Gefährdungen und Zielkonflikte 

 

Quelle Beschreibung Zielkonflikt Auswirkung 

Forstwirtschaft Jahrhunderte dauernde intensive 
Forstnutzung mit Kahlschlagsbe-
trieb und Bewirtschaftungsmetho-
den zur Förderung der Wirt-
schaftsbaumarten Fichte, Lärche 
führten zu Reduktion und Ver-
drängen der Schattbaumarten Bu, 
Ta und zum Flächenverlust von 
Bachauen und Umwandlung von 
Fi-Ta-Bu Waldflächen zugunsten 
von Fi- bzw. Laubholz Ersatzge-
sellschaften. 

Nutzholzerzeugung, 
Förderung von Wirt-
schaftsbaumarten 
(v.a.Fichte) 

versus  

Naturverjüngungsbe-
trieb und angestreb-
ter naturnaher 
Baumartenmischung 
(mit Ta, Bu, Bul, Wli) 
und strukturreichen 
Bestandesaufbau 

Insgesamt Arten- und  
Strukturverlust.  

Höherer Konkurrenz-
kraft von Fi und Bunt-
laubholz zu Lasten 
von Ta, Bu. 

Fehlende Ta, Bu - 
Verjüngung und Sa-
menbäume.  

Wild / Jagd Vor allem im östlichen und mittle-
ren Teil führt umfangreicher Ver-
biss (Rotwild) teilweise aktuell zur 
Beeinträchtigung der Laubholz-
Naturverjüngung.  

U.a. (in Verbindung mit FW) auf-
grund eines lang andauernden 
Wildeinflusses kommt Ta und Bu 
in Verjüngung und Altholz kaum 
noch vor (mittlerweile auch feh-
lende Samenbäume). 

Umwandlung potentieller Bach-
aue-Standorte für Wildäcker und 
Wildwiesen. 

Hohe Wilddichten 
(v.a. Rotwild), Wild-
acker und Fütterun-
gen im Schutzgebiet 

versus  

Naturverjüngungsbe-
trieb und angestreb-
ter naturnaher 
Baumartenmischung 
(mit Ta, Bu, Bul, 
WLi) und strukturrei-
chen Bestandesauf-
bau 

Aktuell örtlicher star-
ker Verbiss an Laub-
holzverjüngung (Es, 
Bah, Li, Bul). 

Insgesamt und auf-
grund länger dauern-
dem Einfluss nahezu 
völliger Ausfall bzw. 
Fehlen von Ta- und 
Bu-Verjüngung 

 

Materialgewinnung 
und -deponie 

Zur Schaffung von Abbau- und 
Lagerflächen für Mineralrohstoffe 
wurde bereits Waldfläche in An-
spruch genommen. Aufgrund be-
engter Platzverhältnisse könnte 
eine Vergrößerung der Lager- 
bzw. Abbaufläche vorgesehen 
sein. 

Flächeninanspruch-
nahme 

versus 

Walderhaltung 

Rodung und Waldflä-
chenverlust (bzw. 
Verlust und Beein-
trächtigung von LRT-
Fläche) 
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13 Maßnahmen und Dringlichkeiten 

13.1 Maßnahmenbeschreibung 

Wie die nachfolgende Aufstellung zeigt, wurden zumeist mehrere Maßnahmen für die einzel-
nen Flächen geplant. Die Aufstellung der einzelnen Maßnahmen ist dem Anhang zu ent-
nehmen. 
Auf ca. 61% der ausgewiesenen Schutzgutflächen wurde je nach Altersstadium und aktueller 
Bestockung mit unterschiedlichen Maßnahmen die Reduktion der Fichtenanteile als vordring-
liches Maßnahmenziel (Beispiel44) geplant.  
Auf ca. 18% der Flächen wurden aufgrund der günstiger Entwicklungstendenzen und / oder 
eines guten Erhaltungszustandes keine Maßnahmen geplant. 
 

Maßnahmen Maßnahmen-Kurzbezeichnung Gesamtfläche [ha] Anteil an LRT-Gesamtfläche 
W1 Naturnahe Waldwirtschaft 0,17 0,58% 
W1 / W4 Einzelstammnutzung, Erhalt Toth. 1,13 3,92% 
W1 / W29 / W31 Naturnahe, Einzelstammnutzung, Auszug Fi 2,13 7,38% 
W2 Beibehalten bisheriger Nutzung 0,82 2,85% 
W4 / W29 Erhalt Alth., Auszug Fi 1,13 3,93% 
W4 / W31 / W32 Einleitung NV, ev. Verbißschutz 0,88 3,06% 
W12 Entfernen Fi Verjüngung 1,69 5,84% 
W12 / W31 Einzelstammnutzung, Entf. Fi-Verjüngung 1,14 3,95% 
W14 Mischwuchsregulierung, Entnahme Fi 0,64 2,23% 
W14 / W28 Mischwuchsreg., Beseitigen Randstockung 0,26 0,92% 
W28 Beseitigen Randstockung, Mischw., Entn. Fi 0,74 2,57% 
W28 / W29 Flächensicherung, Auszug Fi 0,72 2,50% 
W29 Auszug Fichte mit Einzelstammnutzung 6,95 24,08% 
W29 / W31 Auszug Fichte 0,76 2,63% 
W31 Auszug Fichte, Einzelstammnutzung 4,38 15,17% 
keine keine Maßnahmen 5,31 18,39% 

Gesamt   28,85 100% 

Abb. 23. Tabellarische Darstellung Maßnahmen und Maßnahmenhäufigkeit nach Flächenanteil 

 

                                                 
44 Maßnahmenplanung: Mischwuchsregulierung bei Jungwuchs, dabei Entnahme von 50% des Fichtenanteils durch motorma-

nuelle Beseitigung im Radius von 3m um vorwüchsige Laubbäume (OH > 5m)  
Maßnahmenziel:  Reduktion des Fichtenanteils von aktuell 50% auf 25%, fördern gutwüchsiger und stabiler Laubbäume 
Entwicklungsziel:  Naturnahe Baumartenmischung mit Zielbestockung im Endbestand von Bu 30%, sLb. 35%, Ta 5%, Fi-

Anteil max. 30% 
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13.2 Kostenschätzung 

Laut der nachfolgenden Aufstellung würde die Umsetzung der Maßnahmen insgesamt Ko-
sten von ca. 36.000 € verursachen. Davon entfallen ca. 6.000 € auf Maßnahmen, die nicht 
im Zuge von Hiebsmaßnahmen umzusetzen sind. Vorwiegend handelt es sich um Misch-
wuchsregulierungen, im Rahmen derer motormanuell Fichtenverjüngung bzw. Fichtenjung-
wuchs zugunsten der obligaten bzw. der Hauptbaumarten des jeweiligen LRT zu beseitigen 
ist. 
 
LRT NR Maßnahme DRINGL  WIEDERH Fm Hieb Fm-Kost Holzernte sonst. A. sonst. K. Gesamt

1/01 Erhalt Alth., Auszug Fi 2-3 0 20 € 50,00 € 1.000  0 € 0 € 1.000
1/02 xxxx 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0
1/03 Auszug Fi 2 0 40 € 35,00 € 1.400  0 € 0 € 1.400
1/04 Erhalt Toth., 2 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0
1/05 Mischwuchsr., FläSich. 1 1 0 € 35,00 € 0  20 € 600 € 600
1/06 Auszug Fi 3 0 30 € 50,00 € 1.500  0 € 0 € 1.500
1/07 Auszug Fi  3 0 0 € 0,00 € 0  8 € 240 € 240
1/08 Auszug Fi 2 0 40 € 35,00 € 1.400  8 € 240 € 1.640
1/09 Mischw., Entn. Fi 1 1 10 € 50,00 € 500  8 € 240 € 740
1/10 Mischw., Entn. Fi 3 0 0 € 0,00 € 0  15 € 450 € 450
1/11 Einleitung NV 1 0 120 € 40,00 € 4.800  0 € 0 € 4.800
2/12 Auszug Fi 2 0 70 € 40,00 € 2.800  0 € 0 € 2.800
2/13 Auszug Fi 3 0 20 € 50,00 € 1.000  0 € 0 € 1.000
2/14 Auszug Fi 3 0 50 € 60,00 € 3.000  8 € 240 € 3.240
2/15 Auszug Fi 2-3 0 40 € 50,00 € 2.000  0 € 0 € 2.000
2/16 xxx 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0
2/17 Arealsich., Auszug Fi 1 0 40 € 50,00 € 2.000  8 € 240 € 2.240

2/18 Auszug Fi, Einzel-
stammnutzung 2 0 3 € 60,00 € 180  5 € 150 € 330

2/19 Einzelstammnutzung 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0
2/20 Auszug Fi 2 1 0 € 0,00 € 0  20 € 600 € 600
2/21 xxx 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0

2/22 Einzelstammnutzung, 
Entf. Fi Verj. 3 0 0 € 0,00 € 0  16 € 480 € 480

2/23 Einzelstammnutzung 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0
2/24 Einzelstammnutzung 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0

2/25 Flä-Sicherung, Beseiti-
gen Konkurrenzveg. 2 0 0 € 0,00 € 0  16 € 480 € 480

3/26 Reduktion / Auszug Fi  3 0 0 € 0,00 € 0  8 € 240 € 240
3/27 Einzelstammnutzung 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0
3/28 Erhalt 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0
3/29 Beibehalt. Entn. 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0
3/30 Beibehalt bish.  3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0

3/31 Reduktion Fi, Einzel-
stammnutzung 2 1 50 € 50,00 € 2.500  0 € 0 € 2.500

3/32 Reduktion Fi, Durchfor-
stung 2-3 1 100 € 50,00 € 5.000  0 € 0 € 5.000

3/33 xxx 3 0 0 € 0,00 € 0  0 € 0 € 0
3/34 Entf. Fi Vj 1 0 0 € 0,00 € 0  30 € 900 € 900

3/35 Entf. Fi-Bestock, Flä-
Sicherung 3 1 0 € 0,00 € 0  16 € 480 € 480

3/36 Auszug Fi 1-2 1 25 € 35,00 € 875  0 € 0 € 875
    658 € 45,52 € 29.955 186 € 5.580 € 35.535

Abb. 24. Tabellarische Aufstellung der Maßnahmenkosten 

 
Wesentlich größer ist mit ca. 30.000 € der Mitteleinsatz für Hiebsmaßnahmen, bei denen 
unter Berücksichtigung der ökologischen Zielsetzungen, durch erntetechnische Maßnahmen 
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die Baumartenverhältnisse und Strukturen zugunsten eines besseren oder zur Wahrung des 
gegenwärtigen günstigen Erhaltungszustandes des LRT beeinflusst werden sollen. 
Dabei ist zu beachten, dass im Zuge dieser Maßnahmen geschätzt ca. 660 Fm Ernteholz 
anfallen würden. Bei einem geschätzten Durchschnittserlös von 40 € pro Fm entspricht das 
einen Gesamterlös von ca. 26.000 €45.  
 
 

13.3 Maßnahmenreihung nach Dringlichkeit 

Auf insgesamt ca. 17% der Schutzgutfläche wurden die Maßnahmenumsetzung als sehr 
dringlich eingestuft. Dabei handelt es sich um Flächen, die aufgrund der aktuellen Bestan-
desentwicklung (v.a. Baumartenmischung und Wuchsrelationen) bald zu Bewirtschaftungs-
eingriffen veranlassen. So erfolgt in mittelalten Mischbeständen im Zuge der nächsten 
Durchforstung die „Weichenstellung“ ob unter forstwirtschaftlichen Aspekten die Wirtschafts-
baumart Fichte gefördert wird, oder ob entsprechend ökologischer Zielsetzungen eine Re-
duktion des Fichtenanteils zugunsten der anderen Baumarten der potentiellen natürlichen 
Waldgesellschaft erfolgt. 
Auf ca. 60% der Schutzgutfläche wurden entweder keine Maßnahmen oder Maßnahmen 
geplant, deren Umsetzung aufgrund z.B. der geringen aktuellen Gefährdung46 nur wenig 
dringlich sind. 

 
Dringlichkeit Gesamtfläche [ha] Anteil von LRT-Gesamtfläche 

1 3,85 13,33% 
1-2 1,11 3,85% 
2 4,14 14,37% 

2-3 2,43 8,43% 
3 17,31 60,02% 

Gesamt 28,84 100% 

Abb. 25. Tabellarische Darstellung der Dringlichkeit nach Flächenangaben 

 
In Tab. 26 sind die Dringlichkeiten nach Einzelmaßnahmen dargestellt. Abweichungen ge-
genüber der oberen Prozent- und Flächenangaben beruhen auf der rechnerischen Herlei-
tung47, jedoch ist der Trend vergleichbar. 
 
 

                                                 
45 Dabei ist allerdings zu beachten, dass es teilweise aus forstlicher Sicht um unwirtschaftliche Nutzungen handelt, deren Ernte-
kosten auch entsprechend hoch kalkuliert wurden. Ein Ausgleich des Differenzbetrages zwischen Erntekosten und Holzerlös 
(Kompensation des negativen Deckungsbeitrags) wird kaum Anreiz für die Waldbesitzer sein. Zielführend erscheint eher die 
Förderung der Erntekosten durch einen Fm-Zuschuss pro geerntetem Festmeter Fichte (!), wobei der Nachweis der entspre-
chenden pfleglichen Durchführung (laut Planung, geringe Ernteschäden, kleinflächige Nutzung) und der lokalen Herkunft (nur 
aus Maßnahme zur Pflege des LRT, keine Berücksichtigung von Maßnahmen aus Nicht-LRT Flächen). 
46 Kann sich auch um „passive“ Maßnahmen halten (z.B. Alt- / Totholz Anreicherung), die nur langfristig und allenfalls steuernd 
umgesetzt werden können. 
47 Da zumeist mehrere Maßnahmen aber nur eine Dringlichkeitsstufe für eine LRT-Fläche zugeordnet wurden, mußten Flächen 
und Dringlichkeitsstufen mehrfach berücksichtigt werden. Das führt zu leichten Verschiebungen der Anteile der Dringlichkeits-
stufe. 
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Dringlichkeit 1 1-2 2 2-3 3 Gesamtfläche 

 hoch  mittel  gering   

Maßnahmen-Code ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

W1 Naturnahe Bew.         0,36       3,08   3,44 9,59% 

W2 Beibehalten                 0,82   0,82 2,29% 

W4 Erhalt Altholz 0,88 27,94%     0,36 11,43% 0,53 16,83% 1,38 43,81% 3,15 8,78% 

W12 Entfern BArt 1,69 59,72%             1,14 40,28% 2,83 7,89% 

W14 Dickungspfl. 0,27 29,67%             0,64 70,33% 0,91 2,54% 

W28 Beseit. Bestock 1,28 73,99%     0,45 26,01%         1,73 4,82% 

W29 Auszug BArt 0,72 6,17% 1,11 9,51% 2,46 21,08% 2,43 20,82% 4,95 42,42% 11,67 32,54%

W31 Einzelstamm         0,87 16,99%     4,25 83,01% 5,12 14,28%

W32 Wildschutz 0,88 100,00%                 0,88 2,45% 

keine                 5,31 100,00% 5,31 14,81%

Gesamt 5,72 15,95% 1,11 3,10% 4,50 12,55% 2,96 8,25% 21,57 60,15% 35,86 100% 

Abb. 26. Tabellarische Darstellung der Maßnahmen nach Dringlichkeit- 
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VI. VERZEICHNISSE 
 

14 Abbildungen und Tabellen 
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VII. ANHANG 

16 Forstliches Glossar 

Altersklasse  
Einteilung der stehenden Bestände und des Produktionszeitraumes in 20 jährige Perioden (I=1-20, 
II=21-30, V= 41-50 Jahre, usw.)  
 
Auslesedurchforstung 
Keine schematischer Eingriff, sondern an der Pflege und Förderung vitaler, gutwüchsiger und ausrei-
chend bekronter Bäume (Z-Baum) orientierte Entnahme von Bedrängern und schlechtwüchsiger 
Bäume. 
 
Bedränger 
Hauptkonkurrent eines Zukunftsbaumes (Z-Baum) mit mindestens 2/3 der Höhe und des Durchmes-
sers des Z- Baumes. 
 
Betriebsklasse  
Zusammenfassung von Beständen, die sich hinsichtlich Wirtschaftsziel, Bewirtschaftung und Nachhal-
tigkeitsregelung (ohne räumlichen Zusammenhang) gemeinsam auswerten lassen (z.B. nach Durch-
forstungsansätzen, Altersklassenaufbau, Hiebssatzherleitung).  
Beispiele für unterschiedliche Betriebsklassen sind:  
• Ertragsverhältnisse: Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und außer Ertrag  
• Unterschiedliche Betriebsart: Hochwald und Niederwald 
• Großflächige Schadeinflüsse: Wirtschaftswald und Schadwälder (z.B. Schälschäden) 
 
Behandlungstyp 
Vor allem nach Baumartenzusammensetzung und Dynamik abgeleitet und ähnlich zu bewirtschaften-
de Bestände (z.B. Fichten-Tannen-Buchenwald, Lärchen-Mischwald, Fichte labil). 
 
BHD  
Brusthöhendurchmesser: Stammdurchmesser in 1,3m Höhe gemessen. 
 
Dauerbestockung  
Bestände die zumeist zur Erhaltung der Schutzfunktion nicht flächig genutzt werden (z. B. Schutz-
wald), sondern durch naturnahe Verfahren (einzelstammweise oder kleinflächige-femelartig) bewirt-
schaftet werden. Keine Altersangabe, da große Altersunterschiede der Einzelindividuen im Bestand. 
 
EFm D   

Erntefestmeter Derbholz: Volumenmaß des geernteten Holzes, gemessen bzw. geschätzt ab Derb-
holzstärke (d.h. ab 7 cm Durchmesser) 
 
Ernteverlust  
Umrechnung von Vorrats- in Erntefestmeter durch Abzug von 20% für Stock- und Kronenholz. 
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Endnutzung 
Nutzung im Erntealter bei (anzunehmenden) maximalen Wertzuwachses (günstigstes Verhältnis zwi-
schen Holzmenge und Holzwert).  
Zur Endnutzung zählen:  
• Alle Nutzungen die mittelfristig eine Verjüngung des Bestandes zum Ziel haben.  
• Bei Flächen die vorübergehend oder dauerhaft der Holznutzung entzogen werden sollen (z.B. 

Waldumwandlungen / Rodungen für Wege etc.). 
• Völlige bzw. teilweise Nutzung des Oberstandes bei zweischichtigen Beständen, so daß der Un-

terstand in der Folge den Hauptbestand bildet. 
• Nutzung von Überhältern, Nutzungen in Plenterwäldern.  
 
Femelhieb 
Verjüngungsverfahren bei dem nach Vorlichtung durch Löcherhiebe (ca. 30-50m x 30-50m) die Vor-
aussetzungen für künstliche oder natürliche Verjüngung (Lichtbaumarten in Mitte, Schattbaumarten 
am Rand) geschaffen werden. Anschließend erfolgt die Rändelung der Verjüngungskerne, und es 
entstehen strukturreiche und ungleichaltrige Bestände. 
 
Grundfläche 
Die Summe der Flächen der Stammquerschnitte aller Einzelbäume bezogen auf einen Hektar. Dient 
der Berechnung des Volumens, bzw. der Bestandesmasse (Vorrat). 
 
Gruppe  
Anordnung von Bäumen deren Durchmesser der umgebenden Bestandeshöhe (ca. 30m) entspricht. 
 
Oberhöhe   
Oberhöhe des Bestandes, gemessen an einer Stichprobenauswahl der höchsten Bäume (exakt: 
Grundflächenmittelhöhe der 100 stärksten Bäume nach Assmann oder Oberhöhe nach Pollanschütz 
der 3 stärksten Bäume bei Zählfaktor 4).  
 
Jungbestandspflege  
Pflege des jungen Bestandes (i.d.R. ohne Nutzholzanfall) zur Stabilisierung, Qualitätsverbesserung 
und Förderung unterlegener Baumarten. 
 
Kultursicherung  
Maßnahmen zum Schutz bzw. Wiederherstellen der Verjüngung bis zur gesicherten Verjüngung. Zu-
meist Schutz vor Wildeinfluß, verdämmender Vegetation (z.B. Brombeere, Gras) und Ersetzen (aus-
bessern) ausgefallener Verjüngung oder fehlender Baumarten. 
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Schutzwald  
Dient weniger der Holzproduktion (u.a. weil meist standörtlich extrem, z.B. blockiger Steilhang) als 
dem Schutz vor negativen Ereignissen (z.B. Steinschlag, Erosion und Verkarstung, Lawinen). Der 
Schutzwald im Ertrag kann (meist in geringem Umfang) zumindest zur Kostendeckung der Maßnah-
men bewirtschaftet werden. 
 
Trupp   
Kleinstes Baumkollektiv, geringe Anzahl (-5 Stück) sich von der Umgebung unterscheidende Bäume 
(z.B. truppweise Mischung: jeweils 3-5 Buchen in Fichtengrundbestand). 
 
VFm D   

Vorratsfestmeter Derbholz. Maß des stehenden Bestandes, gemessen ab einem Durchmesser größer 
7cm, Umrechnung in Erntefestmeter durch Abzug von 20%. 
 
Vornutzung  
Holznutzung mit dem Ziel der Bestandespflege und Zuwachssteigerung. Durchforstungen, Holzmasse 
aus Jungbestandspflege und Vorratspflege zählen zu den Vornutzungen (Gegenteil  Endnutzung). 
 
Vorrat   
Gesamte Derbholzmasse (d.h. ab 7cm Durchmesser) eines Bestandes je ha oder gesamte Fläche, 
gemessen in Vorratsfestmeter [VFm]. 
 
Vorratspflege   
Übergang von der Z-Baum orientierten und Qualität verbessernden Durchforstung zur Verjüngungs-
einleitung. Bei entsprechend vorgepflegten Beständen meist nur geringer Eingriff (z.B. Kronenpflege), 
der vor der Endnutzung der hiebsreifen Bäume den Zuwachs und die Fruktifikation fördern soll. 
 
Wirtschaftswald 
Regelmäßig bewirtschafteter, v.a. der Holzproduktion und anderen Wirtschaftszielen dienender Wald. 
 
Zuwachs 
Wachstumsrate, relative Bonität mit Angabe in VFm je Jahr und ha. In diesem Fall der durchschnittli-
che jährliche Gesamtzuwachs [dGz] gemittelt für 100 Jahre Umtriebszeit. (Bsp.; dGZ 6 heißt, daß 6 
VFm je ha und Jahr zuwachsen, also bei einem 100jährigen Bestand insgesamt 600 VFm vom Ent-
stehen bis zum Alter 100). 
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17 Maßnahmenstandards für den Wald 

 
Code Kurzbeschreibung Beschreibung Anmerkung 

W1 Naturnahe Waldbewirt-
schaftung 

Naturnahe Waldbewirtschaftung 
(kleinflächig, strukturreich, 
standortsgemäße Baumarten) 

Keine Maßnahme, sondern allgemein formulier-
te Bewirtschaftungsform.  

W2 Beibehaltung bisherige 
Nutzung 

Beibehaltung der bisherigen Nutzung 
von Waldbeständen 

Allgemeine Vorschreibung ohne Angabe zur 
bisherigen Nutzung und Maßnahmen uneindeu-
tig. 

W3 Außernutzungstellung Außernutzungstellung von Waldbe-
ständen 

passive Maßnahme, kalkulatorisch Ertragsent-
gang relevant. 

W4 Erhaltung von Alt- und 
Totholz 

Erhaltung von Alt- und Totholz in 
standortsgemäßen Waldgesellschaf-
ten  

passive Maßnahme, kalkulatorisch Ertragsent-
gang relevant. 

W5 Erhaltung von Natur-
waldzellen Erhaltung von Naturwaldzellen  passiv, andere Schutzkategorie 

W6 Räumung Einleitung bzw. Förderung der Natur-
verjüngung durch Kahlschlag 

anstatt Kahlschlag besser Räumung, vgl. Kahl-
schlagverbot im FG. 

W7 Saumschlag Einleitung bzw. Förderung der Natur-
verjüngung durch  Saumschlag konkrete, eindeutig def. Maßnahme. 

W8 Schirmschlag Einleitung bzw. Förderung der Natur-
verjüngung durch Schirmschlag konkrete, eindeutig def. Maßnahme. 

W9 Femelschlag Einleitung bzw. Förderung der Natur-
verjüngung durch  Femelschlag konkrete, eindeutig definierbare Maßnahme. 

W10 Pflanzung Gezieltes Einbringen fehlender 
Baumarten durch Aufforstung 

Konkrete, eindeutig def. Maßnahme, anstatt 
Aufforsten besser "Pflanzung", konkret je nach 
vorhandenem Bestandesstadium entweder 
Aus-,  Nachbessern, Unterbau oder Vorbau. 

W11 Unterbau Gezieltes Einbringen fehlender 
Baumarten durch Unterbau konkrete, eindeutig def. Maßnahme. 

W12 Entfernen einz. Baumar-
ten 

Entfernung nicht standortsgerechter 
Verjüngung in Altholzbeständen  

Warum nur im Altholz ? Auch in anderen Stadi-
en erforderlich. Unbedingt "standortwidrig" 
durch "unerwünscht" ersetzen, da Fi z.B. zwar 
standortsfremd und ökologisch unerwünscht, 
aber durchaus standortsgerecht (= auf diesem 
STO bzgl. Stabilität, Vitalität, Qualität positiv zu 
bewerten) sein kann. 

W13 Bestandesumbau 
Bestandesumwandlung (Umwandlung 
standortswidriger Bestände in stand-
ortsgemäße Bestände) 

Umwandlung wird zumeist durch flächige Besei-
tigung der vorh. Bestockung vorgenommen. Der 
übliche Begriff für weniger radikale Eingriffe, 
z.B.  Vorbau Bu unter Fi, anschließend Räumen 
Fi-Schirm, ist "Umbau". Fraglich auch, ob die 
Voraussetzungen für Ausweisung als LRT ge-
geben sind, wenn aktuelle Vegetation stark zu 
verändern ist. 

W14 Dickungspflege Dickungspflege (Mischbaumartenre-
gulierung) 

Konkrete, eindeutig def. Maßnahme, Begriff 
besser Mischwuchsregulierung. 

W15 Stammzahlregulierung Stammzahlregulierung konkrete, eindeutig def. Maßnahme. 
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W16 Durchforsten Durchforstung von Waldbeständen  
konkrete, aber hinsichtlich Zielsetzung und 
Konsequenz uneindeutige Maßnahmenbe-
schreibung. 

W17 Jungbestandespflege Bestandespflege (Förderung einzel-
ner Baumarten) 

Unterschied zu W14 ? Vmtl. Läuterung, Säube-
rung gemeint. Aussage zur Art der Durchfüh-
rung (welche BA) notwendig. 

W18 Auflichtung Auflichtung (Gezielte Entnahme von 
Einzelbäumen) 

Aussage zur Art der Durchführung notwendig. 
Ist damit Einzelstammnutzung gemeint. Auflich-
tung ist auch Konsequenz von W8, W9, W16. 

W19 Aufbau naturnaher 
Waldrand Schaffung von Waldrändern 

Waldränder sind immer an der Nutzungsgrenze 
Wald zu Wiese usw. vorhanden. Gemeint ist 
vmtl. Maßnahmen zum Aufbau und Gestaltung 
von naturnahen Waldrändern. 

W20 Waldrandpflege Erhaltung und Pflege von Waldrän-
dern 

konkrete Maßnahme, aber Aussage zur Art der 
Durchführung notwendig. 

W21 Anlage Ufergehölz Schaffung von Ufergehölzstreifen eher Maßnahmenziel, benötigt zumindest eine 
nähere Angabe (Pflanzung, Naturverjüngung). 

W22 Pflege Ufergehölz Erhaltung und Pflege von Ufergehölz-
streifen 

allgemeine Maßnahme, Angabe zur Umsetzung 
fehlt 

W23 Aufstocksetzen Aufstock-Setzen von Gehölzen konkrete Maßnahme 

W24 Vernetzung Auwaldre-
ste Vernetzung von Auwaldresten 

Sehr allg. Beschreibung, vielmehr Maßnah-
menziel, Aussage zu Art der Maßnahme not-
wendig. 

W25 offenhalten Lichtung Offenhalten von Lichtungen  auch Maßnahmenziel, Angabe zur Umsetzung 
fehlt 

W26 Kontrollzaun Einrichtung von 
Verjüngungskontrollflächen durch 
Einzäunung 

konkrete Maßnahme 

W27 Wildstandsreduktion Wildstandsreduktion konkrete Maßnahme bzw. Maßnahmenziel, nur 
großräumig möglich. 

W28 Beseitigen randlicher 
Bestockung 

Flächensicherung bzw. Arealerweite-
rung durch Beseitigen randlicher bzw. 
benachbarter Bestockung 

häufig bei durch wuchsunterlegenen Baumarten 
geprägten und kleinflächig vorkommenden LRT 
(z.B. geomorphologisch bedingt) mit hohem 
Randlinienanteil bzw. Standorte mit konkavem 
Relief notwendig / sinnvoll (z.B. Erlenau, 
Schluchtwald) .  

W 29 Auszug einz. Baumar-
ten 

Auszug / Entfernen unerwünschter 
Baumarten  

Unterschied zu W12, W14 da Ernteholzanfall 
(relevant für konkrete Maßnahmenplanung 
Forsttechnik, Kostenkalkulation). Abgrenzung 
zu W13, da nicht so umfangreich bzw. zu ent-
nehmende BArt geringere Anteile (meist auch 
nur ein Eingriff notw.) 

W30 Außernutzung nach 
Maßnahmenumsetzung 

Außernutzungstellung von Waldbe-
ständen nach Maßnahmenumsetzung

Muß mit anderer Maßnahme kombiniert sein. 
Im Unterschied zu W3 erst nach Maßnahmen-
umsetzung (zumeist Auszug Wirtschaftsbaum-
art) ökologisch sinnvoll, da erst danach weitere 
unbeeinflußte Entwicklung möglich. 

W31 Einzelstammnutzung Kleinsträumige Nutzung nach indivi-
dueller Hiebsreife 

Verträglichste Form der Hiebsnutzung in ver-
gleichsweise bereits naturnahen Beständen. 
Zur Entwicklung altholzreicher strukturierter 
Bestände nur bei gleichzeitiger Vorschreibung 
zumindest von W4 (unter Angabe von Art, An-
zahl und Dimension / BHD) geeignet. Andern-
falls Außernutzungsstellung sinnvoll. 
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W32 Wildschutz (v.a. Ver-
biss) 

Einzel- (Verbissschutzmittel, Gitterhül-
len) oder Flächenschutz (Zaun) 

Zur Sicherung gewünschter Baumartenmi-
schung bzw. Verjüngungsanteile. Konkrete und 
direkt flächenwirksame Maßnahme (im Gegen-
satz zu W27). 

 
 


